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Beschlussvorschlag: 
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den Bebauungsplan Nr. 34 „Revitalisierung des ehemaligen RAW-
Geländes“ der Stadt Malchin  bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den 
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gemäß §§ 3 und 4 BauGB die Beteiligung der Öffentlichkeit und die Beteiligung 
der Behörden. 
  
  
 
 
Sach- und Rechtslage: 
Die Stadtvertretung hat mit Beschluss 2022/MC/080 vom 05.10.2022 das 
Bauleitplanverfahren zur Aufstellung der Satzung über den Bebauungsplan 
Nr. 34 der Stadt Malchin eingeleitet. Die Aufstellung des Bebauungsplanes 
über das Plangebiet  bildet die Grundlage zur Beseitigung eines 
städtebaulichen Missstandes und ermöglicht eine angepasste Bebauung des 
Planbereiches zwischen den bestehenden Gewerbebetrieben.  
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1 Anlass und Ziel der Planung 

1.1 Erfordernis der Planung 

Die Stadt Malchin ist Eigentümer des ehemaligen Reichsausbesserungswerkes Malchin (RAW 

Malchin). Das RAW Malchin war von ca. 1890 bis 1994 vorrangig zur Instandsetzung von Wag-

gons der Deutschen Reichsbahn an der Bahnstrecke Lübeck-Stettin in Betrieb. Seit mehr als 20 

Jahren ist die Gewerbefläche im alten Industriegebiet von Malchin jedoch ungenutzt. Die Größe 

der Industriebrache beträgt circa 57.000 Quadratmeter. 

Das Land Mecklenburg-Vorpommern hält für die Beräumung und Erschließung des Geländes, 

die Altlastenbeseitigung sowie für den Bau einer Erschließungsstraße Fördermittel bereit und 

unterstützt das Vorhaben im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen 

Wirtschaftsstruktur“. 

Mit dem geplanten Vorhaben soll die zu erschließende Fläche zielgerichtet ausgebaut und so-

mit die Voraussetzungen für die Ansiedlung beziehungsweise auch Erweiterung von Unterneh-

men geschaffen werden. Um die vorhandenen und geplanten Nutzungsarten im Plangebiet zu 

ordnen und planungsrechtlich zu sichern, ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes über das 

Plangebiet zweckmäßig und notwendig. 

1.2 Ziel der Planung 

Die Stadtvertretung der Stadt Malchin hat am 05. Oktober 2022 den Aufstellungsbeschluss über 

den Bebauungsplan Nr. 34 „Revitalisierung des ehemaligen RAW-Geländes“ der Stadt Malchin 

in der öffentlichen Stadtvertretersitzung gefasst. Ziel der Bebauleitplanung ist es, für den Gel-

tungsbereich die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung eines Gewerbege-

bietes gemäß § 8 BauNVO zu schaffen und somit einen aufgegebenen, innenstandnahen Stand-

tort wieder nutzbar zu machen. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 34 „Revitalisierung des ehemaligen RAW-

Geländes“ der Stadt Malchin wird gemäß § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 2 BauGB ein 

Gewerbegebiet als vorrangige Nutzung im Plangebiet festgesetzt. Der Bebauungsplan dient 

damit als Grundlage zur Beseitigung eines städtebaulichen Missstandes und ermöglicht eine 

angepasste Bebauung des Bereiches zwischen den bestehenden Gewerbebetrieben. 

Die geplanten Nutzungen sollen in den Landschaftsraum verträglich eingebunden und die Be-

lange der themenbezogenen Nutzergruppen fürs Gewerbegebiet vorrangig dargestellt werden. 

Der Bebauungsplan setzt die städtebaulichen Ziele der Stadt Malchin für diesen Teil des Stadt-

gebietes um. 

Für das Plangebiet werden entsprechend der Planungsziele des Bebauungsplanes Nr. 34 „Revi-

talisierung des ehemaligen RAW-Geländes“ nach § 8 BauNVO als Gewerbegebiet dargestellt. 



Stadt Malchin Begründung zum B-Plan Nr. 34 
Teil I - allgemeiner Text Stand: 05.05.2026 
 
 

 Seite 3 

 
Abbildung 1: Planzeichnung Geltungsbereich 

1.3 Verfahrensweg der Bauleitplanung 

Mit der angestrebten Bauleitplanung werden die Grundzüge der geordneten städtebaulichen 

Entwicklung der Gemeinde nicht berührt. Das Plangebiet umfasst eine Grundfläche von rund 

62.860 m² und liegt vollständig im Innenbereich der Stadt Malchin. Die Überplanung dient der 

städtebaulichen Neuordnung und der Aktivierung bislang ungenutzter Potenziale des ehemali-

gen RAW‑Geländes. 

Auf Grundlage dieser Voraussetzungen wird der Bebauungsplan Nr. 34 „Revitalisierung des 

ehemaligen RAW‑Geländes“ gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in einem zweistufigen Aufstellungsverfah-

ren aufgestellt. Die Wahl dieses Verfahrens gewährleistet eine sorgfältige Klärung der städte-

baulichen Zielsetzungen sowie eine rechtssichere Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behör-

den nach §§ 3 und 4 BauGB. 

2 Städtebauliche Erfordernis 

Seit über 20 Jahren ist das Plangebiet, die Gewerbefläche im alten Industriegebiet von Malchin 

ungenutzt. Durch die Aufgabe der Nutzung entstand sukzessiv ein Gehölzbewuchs zwischen 

den Gebäudebestand und auf den befestigten Flächen. 

Um das Plangebiet sind im Norden und Westen bereits Gewerbebetriebe, wie z.B. ein Recyc-

linghof, ein KFZ-Betrieb, sowie ein Holzbetrieb angesiedelt. Im Nordosten grenzt ein Wohnhaus 

mit anliegendem Kleingarten und im Osten ein weitere Kleingartengelände an den Geltungsbe-

reich an. 

Zur Sicherung der städtebaulichen Ordnung und der vorhandenen unterschiedlichen Nutzungs-

arten im Plangebiet ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes über das Plangebiet zweckmäßig 

und notwendig. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 34 „Revitalisierung des ehemaligen RAW-

Geländes“ der Stadt Malchin sollen gemäß § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 2 BauGB ein 

Gewerbegebiet als vorrangige Nutzung im Plangebiet festgesetzt werden. 
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3 Lage und räumlicher Geltungsbereich  

Plangebiet: Gemeinde:  Stadt Malchin 

Gemarkung: Malchin 

Plangeltungsbereich: Flur: 8 

Flurstücke: 135 bis 139, 140/1 tlw., 140/2, 141/1 tlw., 141/2,  

                             142/1 tlw., 142/2, 143 und 161/2 

Flur: 9 

Flurstücke: 1/2 und 1/13, 

Gemarkung: Malchin 

Das Plangebiet befindet sich in der Stadt Malchin und gehört somit zum Landkreis Mecklenbur-

gische Seenplatte, Planungsregion Mecklenburgische Seenplatte. 

Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 6,2 ha (62.860 m²), befindet sich auf den Flur 8 

und Flur 9 in der Gemarkung Malchin und wird wie folgt begrenzt: 

Norden: den südlichen Grenzen der Flurstücke 144/6, 147/5 der Flur 7, 

den südlichen Grenzen der Flurstücke 1/11, 165, 167,168 der Flur 8, 

des südlichen Fahrbahnrandes der Straße Mühlentorsiedlung, 

den östlichen Grenzen der Flurstücke 144/3, 145, 146, 147 der Flur8, 

Osten: der westlichen Grenze des Flurstückes 134 in der Flur 8, 

Süden: der nördlichen Grenze des Flurstückes 1/3 in der Flur 9, 

Westen: der östlichen Grenze der Flur 7. 

Als Planungsgrundlage liegt ein aktueller Lage- und Höhenplan mit katasterlichen Eintragung 

des Dipl.-Ing. Herbert, als öffentlich bestellter Vermessungsingenieur, 17109 Demmin, mit 

Stand vom Juni 2022, einem Lagebezug ETRS89 UTM33 und einem Höhenbezug DHHN 92 (An-

gabe in m über NHN) vor. 

4 Planungsrechtliche Situation 

4.1 Grundlagen 

Folgende Gesetze und Rechtsverordnungen bilden die Grundlagen für die Aufstellung der  

1. Änderung des Flächennutzungsplanes:  

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 

(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 

(BGBI. 2025 I Nr. 348), 

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Bekanntmachung der Neufassung vom  

21. November 2017 (BGBl I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

03. Juli 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 176), 
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• Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 15. September 2015 (GVOBl. M-V2015, S. 344), zuletzt geändert durch das 

Gesetz vom 18. März 2025 (GVOBl. M-V S. 130), 

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes 

(Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt ge-

ändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189). 

4.2 Übergeordnete Vorgaben 

 Bodenschutz/Altlasten 

In Anbetracht der Nutzungshistorie als ehemaliges RAW Malchin und der im Ergebnis früherer 

Erkundungen angetroffenen umweltrelevanten Sachverhalte steht das Plangebiet potenziell 

unter Altlastenverdacht. Vor diesem Hintergrund entwickelte die S.I.G. – DR.-ING. STEFFEN 

GmbH, 18182 Bentwisch, ein Sanierungs- und Nutzungskonzeption mit dem Ziel, eine Revitali-

sierung des Plangebietes als Industrie- und Gewerbefläche bzw. ggf. vorhandene Einschränkun-

gen oder im Vorfeld notwendige Ertüchtigungsmaßnahmen zu ermöglichen. 

Die im Rahmen der v.g. Konzeption durgeführten chemischen Analysen ausgewählter Proben 

dokumentieren, dass auf dem früheren RAW-Gelände ohne konkreten Verdachtsflächen- bzw. 

Nutzungsbezug mit zum Teil hoch belasteten Auffüllungsmaterialien zu rechnen ist. Das Schad-

stoffinventar wird insbesondere durch diverse Schwermetalle (v.a. Blei, Cadmium, Kupfer, Zink), 

polycyclische Aromaten (PAK) sowie partiell Cyanide geprägt. Der Kontaminationsursprung re-

sultiert primär aus der Auffüllungszusammensetzung und begründet die Einstufung von Teilch-

argen in die Kategorie Z2 bzw. > Z2, so dass eine Wiederverwertung am Standort im Fall von 

baulichen Eingriffen weitgehend ausscheidet. Hinweise auf einen direkten Eintrag von schad-

stoffhaltigen Betriebsmitteln wurden auf den untersuchten Freiflächen nicht registriert. 

Außerhalb der einzelnen Verdachtsflächen kommt es nach derzeitigem Kenntnisstand im Rah-

men der geplanten gewerblichen Folgenutzung zu keiner bodenschutzrechtlichen relevanten 

Gefährdung des Schutzgutes menschliche Gesundheit. 

Unabhängig davon weisen die Erkundungen darauf hin, dass auf dem früheren RAW- Gelände 

nahezu flächendeckend z.T. höher belastete Auffüllungen dominieren, die einerseits im Fall von 

baulichen Eingriffen einer Entsorgungspflicht unterliegen, zum anderen jedoch auf ein latentes 

Gefährdungsrisiko durch Schadstoffeintrag in den oberen ungeschützten Grundwasserleiter 

begründen. Daher wird empfohlen, die betroffenen Fraktionen (≥ Z2) im Rahmen der künftigen 

Flächenertüchtigung unter fachtechnischer Begleitung auszukoffern, um damit gleichermaßen 

Einschränkungen bzw. Konflikte in der gewerblichen Folgenutzung auszuschließen. 

Neben den Grundwasser- und Bodenkontaminationen existieren in bzw. unterhalb der Gebäu-

de diverse baustoff- bzw. nutzungsbedingte Bauwerksbelastungen sowie sonstige gefahr-

stoffspezifische Sachverhalte, die im Fall eines Rückbaus besondere Schutzvorkehrungen sowie 

erhöhte Aufwendungen in der Ausführung und Entsorgung begründen. 
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 Hochwasserschutz 

Das Plangebiet befindet sich in keinem Überschwemmungsgebiet. Maßnahmen zur Reduzie-

rung des Gefährdungspotential gegenüber Hochwasser sind daher nicht erforderlich. 

 Denkmalschutz 

Die im Geltungsbereich vorhandenen Gebäude „ehemalige Waggonreparaturhalle (Halle I) und 

„ehemaliger Lockschuppen (Halle II)“sind die letzten beiden, als Bau-/ Einzeldenkmale in der 

Denkmalliste eingetragenen Gebäude des stadtgeschichtlich bedeutenden Areals des ehemali-

gen RAW Malchin das ebenfalls noch als Denkmal in der Denkmalliste des Landkreises Meck-

lenburgische Seenplatte eingetragen ist. 

Die Unzumutbarkeit der Erhaltung durch Sanierung bzw. die erfolglosen Aussichten auf eine 

sinnvolle Nutzung der bestehenden, maroden Gebäude hat die Stadt Malchin gegenüber der 

Denkmalfachbehörde nachgewiesen. Das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V, Ar-

chäologie und Denkmalpflege, hat für die Erteilung der Abbruchgenehmigung gemäß § 7 Abs. 6 

DSchG M-V das Einvernehmen hergestellt. 

Von der Stadt Malchin, als derzeitiger Grundstückseigentümer, wurde bei der unteren Bauauf-

sichtsbehörde ein Antrag auf Erteilung einer Abbruchgenehmigung gestellt. Die Genehmigung 

des Abbruchs sowie die Löschung der Denkmaleigenschaft in der Denkmalliste erfolgten mit der 

Baugenehmigung vom 28. März 2023. Die Abbrucharbeiten sind bislang noch nicht durchge-

führt und werden jedoch voraussichtlich bis zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplans abge-

schlossen sein. 

Falls während der Erdarbeiten dennoch weitere Funde oder auffällige Bodenverfärbungen zu 

Tag treten, wird gemäß § 11 DSchG M-V die untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises 

mecklenburgische Seenplatte benachrichtigt und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintref-

fen von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes für Kultur- und Denkmalpflege in un-

verändertem Zustand erhalten. Verantwortlich hierfür sind die Entdecker, der Leiter der Arbei-

ten, der Grundstückseigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. 

Die Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, doch kann die Frist für eine 

fachgerechte Untersuchung im Rahmen des Zumutbaren verlängert werden. 

4.3 Städtebauliche Planungen der Gemeinde 

 Flächennutzungsplan 

Die Stadt Malchin verfügt über einen am 15. November 2017 durch den Landkreis Mecklenbur-

gische Seenplatte genehmigten und seit dem 03. Dezember 2017 wirksamen Flächennutzungs-

plan. Seit dem 28. März 2021 ist die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes rechtswirksam. 

Entsprechend § 8 Abs. 2 BauGB sind die Bebauungspläne aus den Flächennutzungsplänen zu 

entwickeln. Das Plangebiet zur Ausweisung von Gewerbeflächen ist im wirksamen Flächennut-

zungsplan als gewerbliche Bauflächen dargestellt und entspricht somit dem Entwicklungsgebot 

gemäß § 8 Abs. 2 BauGB. 
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 Landschaftsplan 

Mit dem Flächennutzungsplan wurde für die Stadt Malchin ein Landschaftsplan entwickelt. Die-

ser Plan ist ebenfalls seit 2017 wirksam. 

5 Bestandsituation 

5.1 Topographie, Vorhandene Bebauung und Flächennutzung 

Das Plangebiet ist derzeit teilbebaut mit sehr baufälligen und teilweise denkmalgeschützten 

Gebäuden des ehemaligen RAW Malchin. Diese Gebäude sind seit mindestens 20 Jahren stillge-

legt und nicht mehr nutzbar. Der überwiegende Teil ist für den Abriss vorgesehen. Besonders in 

der westlichen Hälfte des Plangebiets haben sich sukzessiv Gehölzbewuchs (Birken, Robinien, 

Sträucher) und Ruderalflächen zwischen dem Gebäudebestand angesiedelt. 

Mittig im Plangebiet ist eine ca. 10.560 m² große und mit Betonplatten befestigte Fläche vor-

handen. Diese Fläche wird von einem Abrissunternehmen für die regelmäßige Ablagerung und 

Wiederaufnahme von Steinen und Bauschutt genutzt. 

Östlich der ehemaligen Waggonreparaturhalle/ Halle I sind größere Gehölzflächen vorhanden, 

eine ca. 400 m² große Fläche mit u.a. einer großen Schwarzpappel, Birken, Ebereschen und Ho-

lunder sowie einem ca. 230 m² großen Pappelwäldchen mit randseitigen einheimischen Sträu-

chern im Saumbereich. 

Im Osten schließt sich ein derzeit genutztes Kleingartengelände an, welches derzeit noch ge-

nutzt wird, jedoch zukünftig aus der Nutzung fallen soll und nach der Beräumung der Gebäude 

der Sukzession überlassen wird. 

Südlich des Plangebietes sind entlang der Bahnlinie ebenfalls großflächige Sukzessionsflächen 

vorhanden. Zum Teil sind die Gebäude bereits bewachsen. 

Entlang dieser Bahnlinie und auf der südöstlichen Planfläche wurden temporäre Wasserflächen 

vorgefunden, die im Frühjahr zeitweise überstaut waren und im Sommer fast vollständig aus-

trockneten 

Die geodätischen Höhen der natürlichen Geländeoberfläche liegen im gesamten Geltungsbe-

reich zwischen ca. 2,9 m ü.NHN bis ca. 5,1 m ü. NHN. 

Die Grundstücke im Plangebiet sind im Eigentum der Stadt Malchin unterliegen seit Jahren kei-

ner nachhaltigen Nutzung. 

5.2 Verkehrserschließung 

Das Plangebiet grenzt im Norden unmittelbar an die befestigte Gewerbegebietsstraße Mühlen-

torsiedlung und im Westen an die Fabrikstraße an. Für die geplante Nutzung entsteht keine 

zusätzliche Verkehrsbelastung im Plangebiet und in den anliegenden Bereichen. 
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5.3 Ver- und Entsorgung 

Der Planbereich ist derzeit mit allen Ver- und Entsorgungsmedien erschlossen. Diese führt vor-

rangig über die vorhandenen öffentlichen Straßen an der nördlichen und westlichen Vorhaben-

grenze. 

Für die geplante Nutzung sind im Plangebiet sind ergänzende Ver- und Entsorgungseinrichtun-

gen geplant. 

 Trinkwasserversorgung 

Für die geplante Nutzung werden die vorhandenen Trinkwasserversorgungseinrichtungen im 

Plangebiet durch den Wasserzweckverband Malchin-Stavenhagen erweitert. Dabei erhält jedes 

Grundstück einen eigenen Versorgungspunkt. 

 Löschwasser/ Brandschutz 

Das in den öffentlichen Verkehrsflächen verlegte Trinkwasserleitungsnetz enthält in den vorge-

schriebenen Abständen Hydranten, die für die Erstversorgung zur Brandbekämpfung eingesetzt 

werden können. Die erforderliche Feuerlöschmenge von 96m3/h über den Zeitraum von 2 

Stunden ist aus dem Versorgungsnetz zu sichern. Eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der 

Wege, Straßen, Plätze bzw. Gebäude ist für die bessere Erreichbarkeit der Einsatzfahrzeuge 

vorzunehmen. 

 Abwasserbeseitigung 

Die Abwasserentsorgung wird von der Stadt Malchin wahrgenommen. Die Überleitung und Klä-

rung des Abwassers erfolgt zentral in der Kläranlage Malchin. Grundsätzlich stehen dafür aus-

reichende Kapazitäten der Kläranlage zur Verfügung, auch für den Fall, dass in den nächsten 

Jahren sämtliche der mit dem Bebauungsplan ermöglichten Vorhaben realisiert werden sollten. 

Für weitere größere Vorhaben in der Stadt, werden ggf. begrenzte technische Änderungen an 

der Kläranlage und am Leitungsnetz erforderlich. Für die geplante Nutzung werden die vorhan-

denen Abwasserentsorgungseinrichtungen im Plangebiet durch den Wasserzweckverband Mal-

chin-Stavenhagen erweitert. Dabei erhält jedes Grundstück einen eigenen Einleitpunkt. 

 Niederschlagswasser 

Das anfallende Niederschlagswasser kann über an den Geltungsbereich bestehenden Entwässe-

rungsnetz der Stadt Malchin abgeleitet werden. Dabei sollen die durch die Bebauung und die 

damit verbundenen Versiegelung der Flächen erhöht anfallende Oberflächenabflußmengen auf 

eine, für die Vorflut verträglichen Abflußleistung reduziert werden. Für die geplante Nutzung 

werden die vorhandenen Abwasserentsorgungseinrichtungen im Plangebiet durch den Wasser-

zweckverband Malchin-Stavenhagen erweitert. Dabei erhält jedes Grundstück einen eigenen 

Einleitpunkt. 

 Umgang mit wassergefährlichen Stoffen 

Anlagen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe (z.B. Heizöl) sind entsprechend § 40 AwSV der 

zuständigen unteren Wasserbehörde des Landkreises mecklenburgische seenplatte förmlich 
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anzuzeigen. 

Für die im Zusammenhang mit der Lagerung errichteten Anlagen zum Umgang mit wasserge-

fährdenden Stoffen (JGS-Anlagen) sind die Bestimmungen des § 24 Abs. 1 und 2, § 51 und der 

Anlage 7 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) 

einzuhalten. 

 Grundwasser 

Gemäß § 33 des Wassergesetzes des Landes Mecklenburg‑Vorpommern (LWaG) sind Erdauf-

schlüsse der unteren Wasserbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte unverzüg-

lich anzuzeigen. Dies betrifft insbesondere Eingriffe in den Boden, die das Grundwasser berüh-

ren oder beeinflussen können. 

Für Bohrungen sowie für das Errichten und den Betrieb von Grundwasserwärmepumpen, Erd-

wärmesonden und Erdwärmekollektoren ist darüber hinaus ein gesondertes wasserrechtliches 

Verfahren erforderlich. Die entsprechenden Anträge sind vor Beginn der Maßnahmen bei der 

zuständigen unteren Wasserbehörde einzureichen und werden im Rahmen eines eigenständi-

gen wasserrechtlichen Zulassungsverfahrens geprüft. 

Wird im Zuge von Erdarbeiten unbeabsichtigt Grundwasser erschlossen, ist dies der zuständi-

gen unteren Wasserbehörde unverzüglich anzuzeigen. Die Anzeige hat mit den verfügbaren 

Angaben zu Lage, Tiefe und Umfang des Grundwasserzutritts zu erfolgen. 

 Energieversorgung 

Die Versorgung der Stadt Malchin mit Elektrizität wird über die E.ON edis AG sichergestellt. Der 

Anschluss an das Elektrizitätsversorgungsnetz erfolgt an die vorhandenen Niederspannungslei-

tungen im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen. 

 Müllentsorgung/ Abfallwirtschaft 

Die Müllentsorgung obliegt, gemäß Abfallsatzung des Landkreises Mecklenburgische Seenplat-

te, den seitens des Landkreises beauftragten Entsorgungsunternehmen. Die Erschließungsanla-

gen sind hinreichend dimensioniert, um eine Befahrung durch Entsorgungsfahrzeuge sicherzu-

stellen. Der in den Gewerbebetrieben anfallende Sondermüll ist entsprechend den gesetzlichen 

Vorgaben separat zu entsorgen. 

6 Planinhalte und Festsetzungen 

6.1 Art der baulichen Nutzung 

Die für bauliche Nutzungen vorgesehenen Flächen werden, entsprechend der städtebaulichen 

Zielsetzung mit dem Bebauungsplan Nr. 34 „Revitalisierung des ehemaligen RAW-Geländes“ der 

Stadt Malchin Flächen für die weitere Ansiedlung kleiner und mittlerer Unternehmen zur Ver-

fügung zu stellen, als Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO festgesetzt. 

Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO wird festgesetzt, dass die gem. § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO ausnahms-

weise zulässigen Vergnügungsstätten, sowie gem. § 8 Abs. 2 Nr. 3 und gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 
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Tankstellen im Plangebiet nicht zulässig sind. Der Ausschluss dieser Nutzungen im Plangebiet 

begründet sich daraus, dass sie nicht der gewünschten städtebaulichen Entwicklung, der An-

siedlung kleiner und mittlere Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes, entsprechen. Hinzu 

kommt, dass sie i.d.R. mit erheblichem Publikumsverkehr verbunden sind, was die Verkehrsbe-

lastung und die Verkehrslärmimmissionen in der Umgebung in unerwünschter Weise erhöhen 

würde. Aufgrund des Platzbedarfes ist zusätzlich die Errichtung von Tankstellen nicht möglich. 

6.2 Maß der baulichen Nutzung, Höhenfestsetzungen 

Die für das Baugebiet erfolgen Festsetzungen zur Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 für das Ge-

werbegebiet. Diese Festsetzungen ermöglichen die Umsetzung der am Standort vorgesehenen, 

bedarfsgerechten, gewerblichen Entwicklung einschließlich Nebenanlagen und Stellplätze und 

deren Zufahrten sowie baulicher Ergänzungen bzw. Erweiterungen. Mit dieser Festsetzung wird 

das gem. § 17 Abs. 1 BauNVO höchstzulässige Maß für Gewerbegebiete festgesetzt, so dass die 

Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Grundstücksausnutzung gegeben sind. 

Die zulässige Gebäudehöhe wird auf 14,0 m ü. NHN festgesetzt. Damit sind, bezogen auf das 

vorhandene Geländeniveau von ca. 4,0 m ü NHN, Gebäudehöhen von ca. 10 m realisierbar. 

Durch die getroffene Bauhöhenfestsetzung, die sich an der zulässigen Gebäudehöhe der übri-

gen Bauflächen im Gewerbegebiet orientiert, wird zum einen eine für gewerbliche Nutzungen 

ausreichende Höhe der zulässigen Gebäude sichergestellt. 

6.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden über Baugrenzen festgesetzt, die ein zusam-

menhängendes Baufeld bilden. Angrenzend an die bestehenden Gewerbeflächen im Gewerbe-

gebiet schließt es unmittelbar an die Plangebietsgrenze an, um hier geeignete Erweiterungs-

möglichkeiten für dort ansässige Gewerbebetriebe anzubieten. Auf die Festsetzung einer Bau-

weise wird verzichtet, da hierfür kein erkennbares städtebauliches Erfordernis vorliegt. 

6.4 Zulässigkeit von Nebenanlagen 

Gesonderte Festsetzungen zur Unterbringung von Nebenanlagen, Stellplätzen und Garagen 

werden nicht getroffen. Diese sind in allen Baugebieten allgemein zulässig und gem. § 19 Abs. 4 

BauNVO bei der Ermittlung der zulässigen Grundfläche mitzurechnen. 
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1 Aufgabenstellung 
 
Für die Aufstellung eines Bebauungsplans Nr. 34 „Revitalisierung des ehemaligen RAW-Geländes“ (In-
genieurbüro Teetz, Demmin, August 2022) der Stadt Malchin ist im Zuge der Genehmigungsplanung 
ein Artenschutzfachbeitrag (AFB) anzufertigen. Inhaltlich richtet sich der vorliegende AFB nach den 
"Hinweisen zu den artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten des § 44 Absatz 1 Bundesnaturschutzge-
setz auf der Ebene der Bauleitplanung " (LUNG M-V 2010) und den "Hinweisen zu den artenschutz-
rechtlichen Zugriffsverboten des § 44 Absatz 1 Bundesnaturschutzgesetz bei der Planung und Durch-
führung von Eingriffen" (LUNG M-V 2012). 
 
 

2 Untersuchungsgebiet 
 

 

Abb. 1: Lage des B-Plangebietes 

Das Untersuchungsgebiet liegt im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte im Nordosten der Stadt, 
zwischen den Straßen Mühlentorsiedlung, Fabrikstraße und der Bahnlinie (Abb. 1). Das für den Arten-
schutzfachbeitrag maßgebliche Untersuchungsgebiet umfasst den B-Planbereich sowie einen Puffer 
von ca. 20 m um diese Fläche.  
 
 

3 Rechtliche Grundlagen 
 
Die Artenschutzprüfung gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG, ergänzt durch die Vorgaben aus Abs. 5 (Satz 1 
bis 5), ist eine eigenständige Prüfung im Rahmen der naturschutzrechtlichen Zulassung eines Bauvor-
habens, bei der die Verbotstatbestände für alle europäischen Vogelarten sowie für die Arten des An-
hang IV der FFH-Richtlinie ermittelt werden. 
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Nach § 44 (1) BNatSchG ist es verboten: 
 
1. wildlebenden Tieren besonders geschützter Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen, zu tö-
ten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 
 
2. wildlebende Tiere streng geschützter Arten und der europäischen Vogelarten während der Fort-
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten erheblich zu stören. Eine erheb-
liche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer 
Art verschlechtert. 
 
3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der 
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 
 
4. wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 
 
Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände können neben herkömmlichen Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaßnahmen überwunden werden, wenn durch sogenannte "vorgezogene Ausgleichsmaßnah-
men" (CEF-Maßnahmen, engl.: continuous ecological functionality measures) die Sicherstellung der 
ökologischen Funktionen betroffener Fortpflanzungs- und Ruhestätten bzw. Standorte von Pflanzen (§ 
44 Abs. 5 Satz 2, Satz 4 BNatSchG) gewährleistet werden kann. 
 
Können die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG durch Vermeidungs- und Kompensations-
maßnahmen (CEF) nicht überwunden werden, ist das Vorhaben unzulässig. Es sind jedoch Ausnahmen 
von den Verboten des § 44 möglich, welche mit den §§ 45 und 67 geregelt werden. Ausnahmerege-
lungen sind aber nur möglich, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und sich der Erhal-
tungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert. Bei einer Zulassung eines Vorhabens 
unter dieser Voraussetzung können, soweit erforderlich, kompensatorische Maßnahmen und Maß-
nahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes der betroffenen Population erforderlich sein (FCS-
Maßnahmen, engl.: favourable conservation status measures).  
 
 

4 Schutzgebiete 
 
Das Untersuchungsgebiet liegt außerhalb von internationalen oder nationalen Schutzgebieten. Das Eu-
ropäische Vogelschutzgebiet „Mecklenburgische Schweiz und Kummerower See DE 2242-401 befindet 
sich in min. 570 m Entfernung zum B-Plangebiet, das LSG 64b liegt in einer Entfernung von min. 530 
m. Ein geschützter Grünzug (Naturnahe Bruch-, Sumpf- und Auwälder) entlang der Ostpeene befindet 
sich in ca. 150 m Entfernung zum Plangebiet. 
 
 

5 Methodik 
 
Für die artenschutzrechtliche Prüfung des Vorhabens wurde zunächst eine Bestandserfassung der Bi-
otope im 20 m Puffer durchgeführt. Im Weiteren wird überprüft, ob sich im Einwirkbereich des geplan-
ten Vorhabens Lebensstätten relevanter Arten befinden können und ob bei den Arten Verbotstatbe-
stände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG eintreten können. Zu den relevanten Arten zählen die Tier- und 
Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie und die besonders geschützten Vogelarten (alle wild-
lebenden europäischen Vogelarten). Bei Letzteren sind nach LUNG MV (2010) bei zu erwartenden Be-
einträchtigungen folgende Arten vertieft zu prüfen:  
Arten des Anhanges I der VSRL,  
Arten der Roten Liste MV Kat. 1-3,  
Arten mit besonderen Habitatansprüchen,  
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streng geschützte Vogelarten,  
Arten des Anhanges A der EG-VO Nr. 338/97 und  
Arten mit besonderer Verantwortung des Bundeslandes MV. 
 
Datengrundlagen  
Hinsichtlich der relevanten Pflanzenarten nach FFH-RL Anhang II wurden die Floristische Datenbank 
Mecklenburg-Vorpommern (Flora-MV 2021) ausgewertet.  
 
Für relevante Tierarten nach FFH-RL Anhang IV sind Recherchen im Umweltkartenportal des LUNG M-
V durchgeführt worden (http://www.lung.mv-regierung.de/insite-/cms/umwelt/umwelt-informa-
tion/gis/kartenportal.htm). 
 
Für die Artengruppen Brutvögel, Reptilien, Amphibien und Fledermäuse wurden von Mitte März bis 
Mitte Juli 2022 Kartierungen in Anlehnung an die Kartierhinweise der HzE (2018) durchgeführt. Die 
Ergebnisse der Kartierung werden in einem separaten Kartierbericht dargestellt. 
 
Hinsichtlich relevanter Angaben zur Biologie der Arten wurde bei den Brutvögeln die Artenschutzta-
belle (insbesondere Brutzeiten) nach LUNG M-V (2016) zugrunde gelegt.  
 

 
6 Beschreibung des Plangebiets und des Vorhabens  
 

6.1 Bestand 
 
Das Plangebiet liegt im Nordosten der Stadt Malchin und erstreckt sich entlang der sich in Betrieb 
befindlichen Bahnlinie. Es  umfasst das Flurstück 1/13 und Teile der Flurstücke 156, 150, 1/2, 143, 135-
139, 140/1, 140/2, 141/1, 141/2, 142/1 und 141/2 der Gemarkung Malchin Flur 7 und hat eine Größe 
von ca. 6,2 ha. Der Zugang erfolgt über die Fabrikstraße von Westen und Mühlentorsiedlung von Nor-
den.  
Im 20 m Puffer um das Plangebiet befinden sich im Norden und Westen Gewerbegebiete mit einem 
Recyclinghof und einem KFZ Betrieb, sowie ein Holzbetrieb im Norden und ein Wohnhaus mit anlie-
genden Kleingärten im Nordosten. Südlich grenzt die Bahnlinie unmittelbar an das B-Plangebiet an (s. 
Abb. 4). 
Die Fläche ist derzeit teilbebaut mit baufälligen z.T. denkmalgeschützten Reichsbahngebäuden, die seit 
mindestens 20 Jahren außer Nutzung sind. Zentral befindet sich eine große z.T. mit Betonplatten be-
festigte Fläche (ca. 1 ha). Dabei handelt es sich um Flächen, die von einem Abrissunternehmen genutzt 
werden. Dort findet eine regelmäßige Ablagerung und Wiederaufnahme von Steinen und Bauschutt 
statt. 
Da der Gebäudebestand sehr baufällig und kaum umnutzbar ist, ist der überwiegende Teil zum Abriss 
vorgesehen. Besonders in der westlichen Hälfte des Plangebiets haben sich sukzessiv Gehölzbewuchs 
(Birken, Robinien, Sträucher) und Ruderalflächen zwischen dem Gebäudebestand angesiedelt. 2 Ge-
bäude sollen aus Denkmalschutzgründen erhalten bleiben (Gebäude 1 und 2, s. Abb. 2). 
Entlang der Bahnlinie sind ebenfalls großflächige Sukzessionsflächen vorhanden. Zum Teil sind die Ge-
bäude bereits bewachsen (s. Anlage Fotodokumentation). 
Im zentralen Bereich östlich des Gebäude 1 sind größere Gehölzflächen vorhanden, eine ca. 400 m² 
große Fläche mit u.a. einer großen Schwarzpappel, Birken, Ebereschen und Holunder sowie einem ca. 
230 m²  großen Pappelwäldchen mit randseitigen einheimischen Sträuchern im Saumbereich. Ca. 160 
m² des kleineren Pappelwäldchen sollen erhalten bleiben. 
Im Osten schließt sich ein Kleingartengelände an, welches derzeit noch genutzt wird, jedoch zukünftig 
aus der Nutzung fallen soll und nach der Beräumung der Gebäude der Sukzession überlassen wird. 
Entlang der Bahnlinie und auf der südöstlichen Planfläche wurden temporäre Wasserflächen vorge-
funden, die im Frühjahr zeitweise überstaut waren und im Sommer fast vollständig austrockneten. 

http://www.lung.mv-regierung.de/insite/cms/umwelt/umwelt-information/gis/kartenportal.htm
http://www.lung.mv-regierung.de/insite/cms/umwelt/umwelt-information/gis/kartenportal.htm
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Das Luftbild von April 2022 (Google earth) stellt den Zustand im Frühjahr sehr gut dar: 

 

Abb. 2: Untersuchungsgebiet im April 2022 mit Wasserflächen im Bereich südlich der Gehölzflächen 
(Google Earth, 16.11.2022) und Nummerierung der Gebäude 

Im Anhang befindet sich eine Fotodokumentation des Bestandes. 
 

6.2 Beschreibung des Vorhabens 
 
Die folgenden Ausführungen wurden der Begründung zum B-Plan Nr. 34 „Revitalisierung des ehemali-
gen RAW-Geländes“ (Ingenieurbüro Teetz, Demmin, August 2022) entnommen.  
Für den Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag wird vorausgesetzt, dass ein Großteil der vorhandenen 
baufälligen Gebäude entfernt wird und nur die große Halle im Zentrum (Gebäude 1) und eine kleinere 
an der Bahnlinie (Gebäude 2) erhalten bleibt, da sie denkmalgeschützt sind (s. Abb. 3). In der bisherigen 
Planung werden die vorhandenen Gehölze auf dem Grundstück bis auf ein Feldgehölz im Osten und 
die Schwarzpappel entfernt. 
Das Plangebiet soll dem Gewerbe dienen. Für die Erschließung ist es nötig, eine neue Erschließungs-
straße parallel zur Bahnlinie anzulegen. Die Art der Gewerbenutzung ist bisher nicht bekannt. 
 

6.3 Ziele und Zwecke des Bebauungsplanes 
 
Der Bebauungsplan ermöglicht die neue Nutzung des ehemaligen Reichsbahngeländes als Gewerbe-
gebiet im bereits bestehenden Stadtteil Malchins. Zudem wird Baurecht für eine Erschließungsstraße 
geschaffen. Dies wird möglich durch die Festlegung des Plangebiets als Gewerbegebiet. 
Der Bebauungsplan enthält die rechtsverbindlichen Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung und 
schafft innerhalb seines Geltungsbereiches die planungsrechtliche Voraussetzung für die Nutzung des 
Gebietes. 
 

1 1 

2 2 

3 
4 

5 
6 

7 
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Abb. 3: Ausschnitt aus dem B-Plan Entwurf (Ingenieurbüro Teetz, Demmin, August 2022) 

 

6.4 Flächennutzungsplan 
Die Stadt Malchin hat einen wirksamen Flächennutzungsplan (2017). Für das Plangebiet stellt er ge-
werbliche Bauflächen dar und entspricht damit dem Vorhaben. 
 

6.5 Festsetzungen des B-Plans 
Die vorgesehenen Festsetzungen des B-Plans waren bei Erstellung des artenschutzrechtlichen Fach-
beitrages noch nicht vollständig bekannt und abgeschlossen. Auch die Flächenzuweisungen sind noch 
nicht vollständig abgeschlossen, da möglicherweise ein Teil des Gehölzbestandes östlich Gebäude 1  
erhalten wird. Für den Artenschutz relevant ist die grundsätzliche Absicht, ein Gewerbe- oder Indust-
riegebiet zu schaffen, welches mit dem Abriss der nicht denkmalgeschützten Gebäude und der fast 
vollständigen Beräumung des Geländes einhergeht. Für diese Absicht werden die unter Pkt. 6.6 und 8 
aufgeführten Regelungen zum Artenschutz getroffen und bei der abschließenden Erstellung des B-
Plans zeichnerisch dargestellt. 
Zu erhalten ist nach derzeitigem Stand die große Schwarzpappel am Gebäude 1, sowie die Kleingärten 
im Osten, die über die vorhandenen und zu erhaltenden Grünstrukturen an der Bahnlinie vernetzt sind. 
Der Schutzstreifen im Norden ist ebenfalls weitgehend vorhanden, soll jedoch ergänzt und für Zaun-
eidechsen und Brutvögel optimiert werden. 
 

6.6 Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 
 
Die bisherige Planung sieht einen 10 m breiten Streifen mit Brutvogel- und Zauneidechsenhabitaten 
entlang der nördlichen Grundstückgrenze vor, der weitgehend bereits vorhanden ist und für die Arten 
optimiert wird. Daran anschließend begrenzt ein ca. 5 m breiter privater Grünstreifen die nördliche 
Grundstücksgrenze, der jedoch bei Abschluss des Dokuments noch nicht gesichert war und daher nicht 
weiter berücksichtigt wird. 
Im Süden des Plangebiets sind öffentliche Grünflächen entlang der Bahnlinie mit dem zu erhaltenden 
denkmalgeschützten Gebäude geplant.  Als Vorhaltefläche an Lebensraum für Brutvögel, Reptilien und 
Insekten sollen die öffentlichen Grünflächen entlang der Bahnlinie dienen, die sich bis in die Kleingär-
ten erstreckt.  
Eine Festsetzung zum Erhalt der Zauneidechsen und Brutvögel als Grünstruktur ist im B-Plangebiet 
erforderlich. Die bisher geplante Fläche für Zauneidechsen beträgt 2300 m² und die Fläche entlang der 
Bahnlinie, die für Brutvögel und Zauneidechsen vorgehalten wird, beträgt 7000 m². Diese Flächengrö-
ßen sind auch bei einer Änderung der Flächenzuschnitte beizubehalten und möglichst gut zu vernet-
zen, um Wanderbewegungen zu ermöglichen. Die derzeitige Planung ermöglicht die Wanderbewegun-
gen über den 5 m breiten privaten Grünstreifen, der 3.250 m² umfasst. 
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6.7 Wirkungen des Vorhabens 
 
Von dem Vorhaben gehen folgende Wirkungen aus, die eine Beeinträchtigung der betrachteten Arten 
nach sich ziehen könnten: 
 
Baubedingte Wirkungen: 

- Zerstörung potenzieller Habitate (Gebüsche, Ruderalflächen, Gehölze, Feuchtflächen), 
- Entfernen potenzieller Habitate durch den Gebäudeabriss  
- temporäre Lärmemission und Erschütterungen durch den Baubetrieb,  
- temporäre Bodenverdichtung durch Arbeitsstreifen, Lagerplätze etc., 
- temporäre Emission von Schadstoffen durch den Baustellenverkehr und durch Arbeits- und 

Betriebsmittel, 
- temporäre optische Störungen durch Baufahrzeuge, Baustelleneinrichtung und menschliche 

Präsenz. 
 

Anlage- und betriebsbedingte Wirkungen: 
- Veränderung der Habitate, 
- Entsiegelung und Neuversiegelung auf der gesamten Fläche, 
- Lärmemission (menschliche Präsenz, Fahrzeuge, Gewerbebetrieb), 
- optische Reize zusätzlicher Gebäude und Beleuchtung 

 
Relevante Vorbelastungen mit akustischen und visuellen Störungen sind durch die vorhandene Nut-
zung des Abrissunternehmens und die anliegende Bahnlinie sowie die Nutzung der anliegenden Ge-
werbeflächen bereits vorhanden.   
 
Wirkräume  
In Abbildung 4 werden die relevanten Biotoptypen im Wirkraum dargestellt. 
 
Der für den Artenschutzfachbeitrag maßgebliche Wirkraum wird taxonomisch differenziert folgender-
maßen festgelegt:  
 
Höhere Pflanzen 
Als Wirkraum wird das B-Plangebiet festgelegt. 
 
Wirbeltiere (Arten des Anh. IV FFH RL) und Europäische Vogelarten 
Für die Arten des Anhanges IV und für die Europäischen Vogelarten wird in Anlehnung an das LUNG 
MV (2016) einheitlich das Baufeld + 20 m- Puffer für die Singvögel als Wirkraum betrachtet (Abb. 4). 
Die Relevanzprüfung bezieht sich auf die Arten innerhalb des Vorhabengebietes. Für Arten mit größe-
rem Raumanspruch wird aufgrund einer größeren Fluchtdistanz ein erweiterter Wirkraum mit einem 
Puffer von 100 m festgelegt. 
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Abb. 4 
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7 Bestandsdarstellung sowie Abprüfung der Verbotstatbestände 
 

7.1 Pflanzenarten nach FFH-RL Anhang IV 
 
Eine Beeinträchtigung geschützter Pflanzenarten nach FFH- RL Anhang IV durch das Vorhaben kann 
ausgeschlossen werden, da keine nach FFH-RL Anhang IV geschützten Pflanzenarten vorgefunden wur-
den. Auch das Umweltkartenportal listet in diesem Bereich keine geschützten Pflanzenarten auf. 
 

7.2 Tierarten nach FFH-RL Anhang IV 
 
Im Bereich des Baufeldes wurden systematische Kartierungen der Tierarten durchgeführt, da es durch 
die vorkommenden Habitate Potenzial für besonders geschützte Arten nach FFH-RL Anhang IV bietet. 
Alle vorhandenen Gebäude wurden nach Fledermaus- und Brutvogelvorkommen untersucht. Diese 
Untersuchungen wurden in Anlehnung an die HzE 2018 an 10 Tagen für Fledermäuse und an 8 Tagen 
in der Morgendämmerung und an 3 Tagen abends für Brutvögel durchgeführt (s. Kartierbericht NA-
TURRAUM 2023). Als problematisch erwies sich hierbei die Baufälligkeit der Gebäude mit z.T. schwer 
zugänglichen Bereichen durch eingestürzte Dächer,  was die Suche nach Fledermauskot und Nestern 
erheblich erschwerte und zum Teil unmöglich machte. Dennoch konnten in Kombination mit den 
durchgängigen Begehungen und Detektoruntersuchungen die erforderlichen Daten zur Bewertung der 
Erheblichkeit gewonnen werden. 
 
7.2.1 Säugetiere 
 
Im Baufeld kommen Habitate für FFH-relevante Fledermausarten vor. 
 

Fledermäuse 
 
Die Kartierungen mittels Detektor wurden an 8 Tagen zwischen April und August an verschiedenen 
Standorten auf dem Gelände durchgeführt, an zwei weiteren Tagen wurden die Gebäude auf Fleder-
mausspuren abgesucht.  
 

Nr.  Datum Untersuchungsschwerpunkt Zeit Temperatur  

1. Kartierung 17./18.03.2022 
Spurensuche in den Gebäuden, Detek-
tor: Bäume, Gebäude, Jagd 

10.30-14.30 Uhr, 
Detektor zw. 
Abend- und Mor-
gendämmerung 6-9 Grad 

2. Kartierung 22./23.04.2022 
Detektor: Bäume, Gebäude, Jagd, Leit-
linien 

Zw. Abend- und 
Morgendämmerung  

6-13 Grad  

3. Kartierung 28./29.04.2022 

Detektor: Bäume, Gebäude, Jagd, Leit-
linien 

3-6 Grad 

4. Kartierung 04./05.05.2022 13-23 Grad 

5. Kartierung 08./09.05.2022 14-8 Grad 

6. Kartierung 10./11.05.2022 15-19 Grad 
7. Kartierung 21./22.05.2022 13-14 Grad 

8. Kartierung 25.05.2022 Spurensuche in den Gebäuden 8.30-11.30 Uhr  
9. Kartierung 12./13.07.2022 Detektor: Bäume, Gebäude, Jagd, Leit-

linien 
Zw. Abend- und 
Morgendämmerung 

19-21 Grad 

10. Kartierung 23./24.08.2022 15-17 Grad 

 
Bis zur letzten Dämmerung wurden fliegende Fledermäuse im Plangebiet visuell beobachtet, um die 
Qualität der Aktivität zu bewerten. Dies diente insbesondere dazu, Ein- und Ausflüge aus den Gebäu-
den zu beobachten und zu der Beurteilung, ob Jagdflüge auf dem Gelände stattfinden.  Nach der letz-
ten Dämmerung erfolgte die Erfassung vollständig akustisch bis zur Morgendämmerung über die Auf-
zeichnung mit einem Batlogger M der Firma Elekon. Dieser Detektor erfasst GPS gestützt 
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Standortdaten der aufgezeichneten Rufe. Alle mit dem Batlogger aufgezeichneten Rufe wurden mit 
der Software Batexplorer ausgewertet.  
 
Fledermäuse oder Spuren von Fledermäusen wurden in den Gebäuden nur in Form von Fledermauskot 
und Fraßresten vorgefunden. Durch die Detektorkartierungen an  8 Tagen zwischen Ende April und 
Ende August 2022 wurde nachgewiesen, dass in und an allen Gebäuden in deren Umgebung eine De-
tektoruntersuchung gemacht wurde, Fledermäuse siedeln. Dort wurden eine Vielzahl von Fledermaus-
aktivitäten u.a. in der frühen Dämmerung abends und morgens gemacht. Vor allem die früh nach Däm-
merungsbeginn gemachten Aufnahmen sprechen für einen Besatz mit Wochenstuben und Überta-
gungsquartieren, weil die Fledermäuse häufig noch eine Zeitlang vor ihren Quartieren schwärmen, be-
vor sie eventuell weiter entfernte Jagdhabitate anfliegen. Die Gebäude bieten unzählige Habitate für 
Übertagungsquartiere und Wochenstuben in Spalten und Nischen der Dachbalken, unter den offen 
liegenden Dachpappen, in zahlreichen großen Fugen und Spalten der  Übergänge vom Dach zum Mau-
erwerk. 
Winterquartiere konnten nicht nachgewiesen werden und sind auch nicht bekannt. Bei einer Detekto-
raufnahme am Gebäude 6 in der Nacht vom 17. auf den 18.03.2022 wurden keine Flugbewegungen 
aufgezeichnet. Die Gebäude sind nicht unterkellert- es gibt einige Abgänge in den Gebäuden, die mit 
Holzbalken abgedeckt sind oder waren und zur Kontrolle oder Reparatur des Unterbodens von Wag-
gons genutzt wurden. Diese sind zum Teil wassergefüllt (s. Foto Nr. 7 Fotodokumentation). Dort ist 
jedoch kein Frostschutz gewährleistet, so dass ein Winterquartier ausgeschlossen werden kann. Ein 
Gebäude ist im oberen Stockwerk noch zugänglich und wurde auf Winterquartiere hin untersucht. Hier 
wurden keine Fledermausspuren, wie Kot oder Fraßreste dokumentiert. Insgesamt ist daher davon 
auszugehen, dass in dem Gebiet keine Winterquartiere vorhanden sind.  
Die auf dem Gelände vorhandene Schwarzpappel hat eine für ein Winterquartier akzeptable Stamm-
dicke. Es wurden dort jedoch keine Höhlungen vorgefunden, die auf ein Winterquartier hinweisen. 
Gleichzeitig soll eine Fällung dieses Baumes vermieden werden. 
Als Jagdhabitat wurden vor allem die mit Ruderalstauden bewachsenen Räume zwischen den Häusern 
2 bis 7 im Westen des Geländes sowie die Offenflächen mit Bewuchs intensiv genutzt (s. Abb. 5). Auf 
dem großen freien zentralen Platz hingegen, der derzeit keinen Bewuchs aufweist, wurden kaum Be-
obachtungen gemacht. 
Die durch den Batdetektor erfassten GPS-gestützten Rufe (über 6000 Aufnahmen) wurden mit der 
Software „Batexplorer“ der Firma Elekon ausgewertet. Zwischen den Gebäuden war die akustische 
Interpretation schwierig, da mehrere Individuen gleichzeitig flogen und der Schall von den Wänden 
zurückgeworfen wurde. Gleichzeitig überschneiden sich die Frequenzen verschiedener Arten, daher 
kann eine rein akustische Auswertung keine fehlerfreien Ergebnisse liefern. Im Anhang wurden den-
noch die durch die Software erkannten und in Mecklenburg-Vorpommern vorkommenden Arten auf-
geschlüsselt dargestellt. Es ist jedoch möglich, dass sie durch die Überlagerung der Rufe nicht korrekt 
ausgewertet wurden. Die Frequenzen bieten jedoch die Anhaltspunkte für die Annahme, dass es sich 
neben der sehr verbreiteten Pipistrellus-Arten um weitere  Arten handelt. Als Ergebnis für den Arten-
schutz ist jedoch überwiegend relevant, dass die Gebäude von Fledermäusen bewohnt werden und 
darauf reagiert werden muss. 
Die Arten Zwergfledermaus und Mückenfledermaus konnten sicher im Gebiet optisch und akustisch 
bestimmt werden. Weiterhin sind Individuen der Gattung Nyctalus und Myotis im Gebiet aufgezeich-
net worden, die jedoch nicht zweifelsfrei bestimmt werden konnten, in der Dämmerung wurden je-
doch größere Arten als Pipistrellus-Arten festgestellt.  Am wahrscheinlichsten ist die Art Großes Mau-
sohr. Der große Abendsegler bewohnt vornehmlich Laubwälder und nutzt Spechthöhlen als Wochen-
stube. Er wurde ausschließlich akustisch, nicht optisch erfasst. Weil es nur wenige Bäume im B-Plan-
gebiet gibt, die das Alter für habitatgeeignete Baumhöhlen erreichen und keine Höhlen gefunden wur-
den, ist davon auszugehen, dass sich der Abendsegler als Nahrungsgast  im Gebiet aufhält. 
Da es bei der artenschutzrechtlichen Prüfung hauptsächlich um die Abschätzung der erheblichen Be-
einträchtigung bzw. die Vermeidung von Beeinträchtigungen geht, soll an dieser Stelle dargelegt wer-
den, dass sämtliche Gebäude besiedelt sind und eine Vermeidung von Beeinträchtigungen hergestellt 
werden muss, um den Abriss zu ermöglichen. 
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Tab. 1: Im Gebiet durch Detektor aufgezeichnete Fledermausarten und Anzahl der Rufe (Fettgedruckt 
die sicher bestimmten Arten) 

Art Counts Calls 
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 3758 74645 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus 618 7840 
Myotis spec. wahrscheinlich 
Großes Mausohr Myotis myotis 

822 7998 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii* 215 3227 

Nyctalus spec.  
wahrscheinlich Abendsegler Nyctalus noctula 

638 2651 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 52 859 
Braunes Langohr Plecotus auritus 105 667 

 
Die meisten Rufe wurden im Bereich 40-50 kHz erfasst, welche kennzeichnend für die Pipistrellus Arten 
ist. Weitere Angaben dazu s. Kartier Bericht. 
 

 
Abb. 5: Darstellung der Aufnahmen über alle Aufnahmetage und alle Arten im Luftbild 

Die unterschiedlichen Punktfarben in der Abbildung 5 geben die unterschiedlich erkannten Arten wie-
der. Im Kartierbericht werden die Abbildungen für die einzelnen Arten aufgeschlüsselt dargestellt, sind 
jedoch bis auf die Pipistrellus-Arten nicht sicher bestimmt, da es hierzu Fänge bedurft hätte. 
 
Der Detektor erfasst immer nur einen bestimmten Raum um das Gerät, abhängig von den umstehen-
den Hindernissen, so dass es optisch so aussieht, als ob nur bestimmte Bereiche frequentiert sind. Es 
gibt tatsächlich bestimmte Ein- und Ausflugöffnungen an Gebäuden, die höher frequentiert sind- ge-
nerell sollte jedoch aufgrund der günstigen Habitat Ausstattung des Gebietes davon ausgegangen wer-
den , dass das gesamte Gebiet bis auf den zentral befestigten Mittelteil zur Jagd genutzt wird und 
sämtliche Gebäude als Sommer- und Übertagungsquartiere Potenzial bieten. 
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Beurteilung des Eintretens der Verbotstatbestände (Tötungs-, Störungs-, Verletzungsver-
bot) 

Im Falle eines Eingriffs ist zu klären, inwieweit Fledermäuse betroffen sein können, durch: 
Direkte Schädigung  durch Verletzung, mutwillige Störung, Tötung oder erhebliche Störung. 
 
Tötungs- und Verletzungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 und gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG 
 
Das Tötungs- und Verletzungsverbot kann für die genannten Fledermausarten gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG relevant sein, wenn Wochenstuben oder Übertagungsquartiere in den Gebäuden oder in 
Bäumen vorhanden sind.  
 
Ein Winterquartier für Fledermäuse wird aufgrund der ungünstigen Bedingungen im und an den Ge-
bäuden oder Baumhöhlen ausgeschlossen, da keine Frostfreiheit gewährleistet ist. 
 

Bei Einhalten der Bauzeitenregelung (Abriss der Gebäude und Fällen der Bäume zwischen September 
und Februar) wird das Tötungs- und Verletzungsverbot eingehalten. 
 
Für den Verlust von Übertagungsmöglichkeiten und Wochenstuben werden als CEF- Maßnahme 10 
Spaltenkästen und 5 Höhlenkästen entsprechend der vorgefundenen Arten an den verbleibenden Ge-
bäuden und Bäumen in der Nachbarschaft installiert. Die Installation erfolgt schon vor Abriss der Ge-
bäude. 

 

Störungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 
 

Maßstab für die Erheblichkeit einer Störung nach §44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist der Erhaltungszustand 
der lokalen Population. Eine „Verschlechterung“ liegt vor, wenn so viele Individuen betroffen sind, dass 
sich die Störungen auf die Überlebenschancen, die Reproduktionsfähigkeit und den Fortpflanzungser-
folgt der lokalen Population auswirkt. Diese Verschlechterung ist i.d.R. gleichbedeutend mit einem 
Rückgang des Bestandes. 
 
Der Tatbestand der Störung kann erfüllt sein, wenn sich ein für die Population bedeutsames Jagdgebiet 
wesentlich verkleinert oder durch Straßenbau oder ähnliche bedeutsame Jagdgebiete gemieden wer-
den.1  
Die vorhandenen Jagdhabitate im B-Plangebiet werden sich grundsätzlich ändern, da die begrünten 
insektenreichen Zwischenräume zwischen den Gebäuden entfallen. Erhalten bleibt die Struktur an der 
Straße Mühlentorsiedlung sowie das Pappelwäldchen und die anliegenden Kleingärten. Entlang der 
nördlichen Grenze werden Zauneidechsenhabitate geschaffen, die gleichzeitig auch günstige Habitate 
für Insekten darstellen und Jagdstrukturen für Fledermäuse bilden. Gleichzeitig soll die Grünstruktur 
direkt an der Bahnlinie erhalten bleiben und bietet damit ebenfalls geeignete Jagdhabitate für Fleder-
mäuse. Auf den Ruderal-/Wiesenflächen kann eine einschürige Mahd die Insektenvielfalt fördern.  
Die Beleuchtung des Gebietes kann, wenn sie dauerhaft nachts in Betrieb ist, zu nachteiligen Effekten 
für Fledermäuse vor allem für die Jagdlebensräume führen. Es ist daher die Beleuchtung soweit wie 
möglich zu begrenzen (z. Beispiel über Bewegungsmelder oder Zeitsteuerungen) und ein möglichst 
warmes Licht ohne UV Anteil mit einem engen Lichtspektrum um 590 nm zu verwenden. Die Beleuch-
tung sollte möglichst nach unten gerichtet sein.  
 
 
 

 
 
1 „Hinweis-Papier der LANA zu zentralen unbestimmten Rechtsbegriffen des BNatSchG“, S. 5-6 
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Bei Herstellung der o.g. Vermeidungsmaßnehmen mit einer Verbesserung des Insektenhabitate kann 
die lokale Population erhalten werden und der Tatbestand der Störung vermieden werden. 
Anlage- und betriebsbedingt sind keine zusätzlichen erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten, da 
die Nutzung des Gewerbegebietes tagsüber stattfindet und so außerhalb der Jagdzeiten der Fleder-
mäuse liegt und gleichzeitig die Art der Beleuchtung angepasst wird 

 
 
7.2.2 Reptilien 
 
Bei den Kartierungen wurden regelmäßig Zauneidechsen und Blindschleichen im Plangebiet erfasst. 
Zur systematischen Kartierung wurden 24 künstliche Verstecke (60 x 80 cm) an Stellen mit günstigen 
Habitatbedingungen für Reptilienvorkommen ausgelegt (s. Abb. 6).  
Die Begehungen des Geländes mit Kontrolle der künstlichen Verstecke fanden an den 8 folgenden Ta-
gen statt: 
 

 Datum Reptilien Untersuchungen Zeit Wetter 

1. Kartierung 18.03.2022 x KV ausgelegt 10.30-14.30 14 Grad, Wst. 1, sonnig 

2. Kartierung 23.04.2022 x Reptilienkontrolle  9:00-10:30 8-11 Grad, sonnig  

3. Kartierung 28.04.2022 x Reptilienkontrolle  9.30-10.45 11 Grad, sonnig 

4. Kartierung 25.05.2022 x Reptilienkontrolle  8.30-11.30 23 Grad, sonnig 

5. Kartierung 07.06.2022 x Reptilienkontrolle  10:30-12:00 20 Grad leicht bewölkt 

6. Kartierung 20.06.2022 x Reptilienkontrolle  13:30-15:00 24 Grad, leicht bewölkt 

7. Kartierung 13.07.2022 x Reptilienkontrolle  10:00-11:30 23 Grad, sonnig 

8. Kartierung 23.07.2023 x Reptilienkontrolle  12:30-15:00 21 Grad, leicht bewölkt 

 
Dabei wurden 21 künstliche Verstecke kontrolliert und bei der Begehung auf flüchtende Reptilien ge-
achtet. Bei den Begehungen erfolgten die meisten artenschutzrechtlich relevanten Zau-
neidechsenfunde optisch und nicht über die künstlichen Verstecke. 
Einen Schwerpunkt der erfassten Reptilien bildete der nördliche Rand des Plangebietes (Abb. 6, Nr. 4), 
der weitgehend ungestört und mit teilweise offenen Sandstrukturen ist, sowie mehrere aufgeschüt-
tete Haufen aus Altholz und Bauschutt im nordwestlichen Bereich (Nr. 1, 2). An der Bahnlinie wurden 
ebenfalls künstliche Verstecke ausgelegt, dort wurden jedoch bis auf ein flüchtendes Individuum (Nr. 
3) keine Zauneidechsen vorgefunden. Weiter in Richtung Bahnhof wurden in den Vorjahren im Zuge 
der Bauarbeiten am Gleis größere Vorkommen von Zauneidechsen festgestellt, so dass eine Verbrei-
tung entlang der Bahnlinie auch in diesem Bereich möglich und wahrscheinlich ist. 
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Abb. 6: Künstliche Verstecke mit Nr. und Zauneidechsenvorkommen 

Die Dokumentation der Fundorte kann dem Kartierbericht entnommen werden. 

Beurteilung des Eintretens der Verbotstatbestände (Tötungs-, Störungs-, Verletzungsver-
bot) 

Im Falle eines Eingriffs ist zu klären, inwieweit Reptilien betroffen sein können, durch: 
Direkte Schädigung  durch Verletzung, mutwillige Störung, Tötung oder erhebliche Störung. 
 
Tötungs- und Verletzungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 und gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG 
 
Das Tötungs- und Verletzungsverbot kann für die Zauneidechse gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG rele-
vant sein, wenn Habitate in den zu beräumenden Flächen vorhanden sind.  
 
Es wurden mehrere Vorkommen von Zauneidechsen in den zu beräumenden Flächen vorgefunden (s. 
Nr. 1 bis 4 in Abb. 6). In den aufgeschütteten Haufen (Nr. 1 und 2) wurden im Juli 22 1 adultes Männ-
chen und 1 adultes Weibchen vorgefunden. Jungtiere wurden nicht erfasst. Daher ist es möglich, dass 
es sich bei den adulten Eidechsen um wandernde Individuen handelt. Da diese Flächen beräumt wer-
den müssen ist der Zeitpunkt der Beräumung in diesem Fall entscheidend. Eine Beräumung in den 
Monaten April bis Mai, vor der Eiablage an warmen Tagen ermöglicht es den Eidechsen zu flüchten 
und so zu überleben. Sie werden sich im Anschluss in die neuen Habitate in der unmittelbaren Umge-
bung zurückziehen. Da die Gehölze in den Wintermonaten entfernt werden müssen, ist streng darauf 
zu achten, dass die Haufen (Winterquartier für Zauneidechsen) nicht befahren oder als Lagerflächen 
genutzt werden (Einweisung der Firma, ggf. Abzäunen). Es ist empfehlenswert, eine ökologische Bau-
begleitung für die Abfolge der Maßnahmen hinzuzuziehen. 
Das im Norden des Plangebietes erfasste Vorkommen an Eidechsen (3 Beobachtungen von adulten 
Weibchen und 1 Beobachtung adultes Männchen) wird durch die die zusätzliche Habitat Verbesserung 
als Zauneidechsenhabitat stabilisiert und langfristig erhalten. Es ist darauf zu achten, dass durch die 
Habitat Verbesserung (Ablegen von Steinen und Holzresten) keine Schädigung der vorhandenen Indi-
viduen hervorgerufen wird. Diese Arbeiten sind bis Anfang April durchzuführen. 
 

Bei Einhalten der Bauzeitenregelung (Erhalt der Haufen bis April und Herstellen der neuen Habitate 
vor März/April) wird das Tötungs- und Verletzungsverbot eingehalten. 
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Störungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 
 

Maßstab für die Erheblichkeit einer Störung nach §44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist der Erhaltungszustand 
der lokalen Population. Eine „Verschlechterung“ liegt vor, wenn so viele Individuen betroffen sind, dass 
sich die Störungen auf die Überlebenschancen, die Reproduktionsfähigkeit und den Fortpflanzungser-
folgt der lokalen Population auswirkt. Diese Verschlechterung ist i.d.R. gleichbedeutend mit einem 
Rückgang des Bestandes. 
 
Der Tatbestand der Störung kann erfüllt sein, wenn sämtliche Jagd- und Sonnenhabitate der Zau-
neidechsen entfallen und damit die Nahrungs- und Lebensgrundlagen entzogen werden. Die vorhan-
denen Jagdhabitate im B-Plangebiet werden sich grundsätzlich ändern, da die begrünten insektenrei-
chen Zwischenräume zwischen den Gebäuden entfallen, bzw. reduziert werden. Entlang der nördli-
chen Grenze werden jedoch neue optimierte und ungestörte Zauneidechsenhabitate geschaffen, die 
gleichzeitig auch günstige Habitate für Insekten darstellen. Gleichzeitig soll die Grünstruktur direkt an 
der Bahnlinie erhalten bleiben und bietet damit ebenfalls geeignete Jagdhabitate für Zauneidechsen. 
Auf den Ruderal-/Wiesenflächen kann eine einschürige Mahd die Insektenvielfalt fördern und mit ein-
zelnen Stein- und Holzhaufen Versteckmöglichkeiten für Zauneidechsen bereitstellen.  
 

Bei Herstellung dieser Vermeidungsmaßnehmen mit einer Verbesserung der verbleibenden Habitate 
kann die lokale Population erhalten werden und der Tatbestand der Störung vermieden werden. 
Auch anlage- und betriebsbedingt sind keine zusätzlichen erheblichen Beeinträchtigungen zu erwar-
ten, da Zauneidechsen nicht empfindlich auf Lärm reagieren und offenbar schon an die Erschütterun-
gen durch die Abbruchmaschinen oder die Bahn angepasst sind.  

 
7.2.3 Amphibien, Fische und Rundmäuler, Mollusken 
 
Im Untersuchungsgebiet sind keine geeigneten Habitate für Fische und Rundmäuler oder Mollusken 
nach Anhang  IV der FFH-Richtlinie vorhanden, daher werden die Arten bei der weiteren Betrachtung 
von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht berücksichtigt. 
 
Amphibien wurden bei den Kartierungen vor allem im Frühjahr bis zum Sommer hin erfasst, da im 
Osten des bebauten Gebietes ein großflächiger Wasseranstau vorhanden war. Dieser Wasseranstau 
scheint noch nicht lange aufzutreten, die 7 abrufbaren Google-Earth Luftbilder seit 2004 , meist auch 
im Frühsommer aufgenommen, zeigen keinen derartigen Anstau. Damit lässt sich erklären, dass bis 
auf einen Wasserfrosch keine weiteren Amphibien im Gebiet vorgefunden wurden. Auch das regelmä-
ßige Verhören an den Abenden mit Fledermauserfassungen lassen keine Rückschlüsse auf ein Amphi-
bienvorkommen nach Anhang IV der FFH-Richtlinie zu, so dass für Amphibien keine Risiken für Ver-
botstatbestände vorhanden sind. Die Feuchtbereiche entlang der Bahnlinie könnten ggf. bei Beibehal-
tung der Grünflächen dort gezielt erhalten werden, wenn das Entwässerungskonzept eine derartige 
Nutzung möglich macht.  
 

Es wird daher eingeschätzt, dass hinsichtlich der Amphibien, Fische, Rundmäuler und Mollusken die 
Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht gegeben sind. 
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7.2.4 Insekten 
 
Innerhalb des Wirkraumes kamen ausschließlich an einem Schutthaufen im Südosten des Plangebietes 
ein sehr kleiner Bestand an Nachtkerzen vor, die als potenzielle Wirtspflanzen für den Nachkerzen-
schwärmer dienen können. Die Pflanzen wurden nach Raupen und Fraßspuren abgesucht, jedoch 
konnten dort keine Vorkommen von Insekten gefunden werden.  
Alte Bäume sind im Wirkraum nicht zur Fällung vorgesehen und werden nicht beeinträchtigt, so dass 
ein Vorkommen des Eremiten ausgeschlossen werden kann. 
 

Es wird daher eingeschätzt, dass hinsichtlich der Insekten die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 
BNatSchG nicht gegeben sind. 

 

7.3 Europäische Vogelarten 
 

7.3.1 Brutvögel  
Brutvögel folgender Kategorien sind nach LUNG MV (2010) einer vertieften Prüfung zu unterziehen, 
sofern artenschutzrechtliche Beeinträchtigungen möglich erscheinen: 
 

• Arten des Anhanges I der VSRL, 

• gefährdete Arten / Rote Liste MV Kat. 1-3,  
• Arten mit besonderen Habitatansprüchen,  
• streng geschützte Vogelarten,  
• Arten des Anhanges A der EG-VO Nr. 338/97 

• Arten mit besonderer Verantwortung des Bundeslandes MV.  
 
Als Wirkraum wird für die Potenzialabschätzung der Brutvögel bau-, anlage- und betriebsbedingt das 
Baufeld + 20 m angesehen. 
 
Die Brutvögel wurden an 9 Tagen in den frühen Morgenstunden und an 2 Abenden flächendeckend 
kartiert. Dafür wurde das Gebiet langsam mit wechselnden Startpunkten flächendeckend abgelaufen, 
so dass jeder Bereich sehr früh und etwas später erfasst wurde. Damit wurde der Einfluss der Tageszeit 
auf die Kartierergebnisse reduziert.  

Die Kartierungen begannen in der frühen Morgendämmerung und dauerten jeweils ca. 1,5 Stunden. 
Abends wurden Brutvögel regelmäßig bei den Fledermausbegehungen mit erfasst und bei 2 x separa-
ten Begehungen. 

In der laubfreien Zeit, Mitte März, wurde eine Horstsuche durchgeführt und an zwei Terminen (Mitte 
März und Anfang Mai) wurden Nester und andere Hinweise auf Brutvögel in den Gebäuden mit zwei 
Personen gesucht. 
 
Für die 24 Arten im Plangebiet konnten dabei 61 Reviere festgestellt werden, s. Tab. 2. Die Kleingärten 
im Osten des Plangebietes wurden dabei nur zufällig vom Weg aus miterfasst, da sie ursprünglich nicht 
Bestandteil der Planung waren. Sie werden jedoch als Ausgleichsfläche u.a. für Brutvögel festgesetzt 
und nicht negativ beeinträchtigt. 

Es wurden keine nach den oben genannten Kriterien relevanten Arten erfasst. 3 Arten gehören der 
Vorwarnliste der Roten Liste M-V an: Bluthänfling, Goldammer und Haussperling. Die Haussperlinge 
bewohnten dabei das benachbarte Gelände mit dem Wohnhaus im Osten. Die Goldammer kam vor-
rangig im Bereich des kleinen Wäldchens mit offenen Wiesenbereichen vor. 
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Tab. 2: Brutvogelarten im B-Plangebiet 

Art Krzl Anzahl Reviere EOAC 
RL 

MV 
2014 

VS-RL Anh. I 
BArtSchV , EG-

VO 338/97 
Anh. A 

als Fortpflanzungsstätte nach 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG ge-

schützt 

Amsel A 6 B3 * 0 0 [1] 

Bachstelze Ba 2 B3 * 0 0 [2] 

Blaumeise Bm 2 B3 * 0 0 [2] 

Bluthänfling Hä 1 B3 V 0 0 [1] 

Buchfink B 1 B4 * 0 0 [1] 

Dorngrasmücke Dg 2 B4 * 0 0 [1] 

Fitis F 4 B4 * 0 0 [1] 

Gartenrotschwanz Gr 1 B4 * 0 0 [2] 

Gelbspötter Gp 1 B4 * 0 0 [1] 

Girlitz Gi 4 B4 * 0 0 [1] 

Goldammer G 1 B4 V 0 0 [1] 

Grünfink Gf 3 B4 * 0 0 [1] 

Hausrotschwanz Hr 3 B4 * 0 0 [2] 

Haussperling H 2 B4 V 0 0 [2] 

Heckenbraunelle He 4 B4 * 0 0 [1] 

Kohlmeise K 5 B4 * 0 0 [2] 

Mönchsgrasmücke Mg 6 B4 * 0 0 [1] 

Nachtigall N 1 B4 * 0 0 [1] 

Ringeltaube Rt 1 B4 * 0 0 [1] 

Rotkehlchen R 1 B4 * 0 0 [1] 

Singdrossel Sd 1 B4 * 0 0 [1] 

Zaunkönig Z 3 B4 * 0 0 [1] 

Zilpzalp Zi 5 B4 * 0 0 [1] 
EOAC: European Ornithological Atlas Committee: 
A   mögliches Brüten / Brutzeitfeststellung 
B   wahrscheinliches Brüten / Brutverdacht 
C   sicheres Brüten / Brutnachweis 
 
RL-MV 2014: RL MV 2014 = Rote Liste Mecklenburg-Vorpommern 2014, brütende Arten V = Vorwarnliste, * = ungefährdet 

als Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG geschützt: 

 
VS-RL= RL 79/409/EWG des Rates vom 02.04.1979 über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten (ABl. EG Nr. L 103 vom 
25.04.1979, S. 1), zuletzt geändert durch Richtlinie 2009/147 EG des Rates vom 30.11.2009 über die Erhaltung der wildlebenden 
Vogelarten-kodifizierte Fassung (ABl. EU L 20 vom 26.01.2010, S. 7 ff);  
BArtSchV = Bundesartenschutzverordnung, streng geschützte Art (Anlage 1 Spalte 3 BArtSchV) EG-VO 338/97 Anh. A 
als Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG geschützt: 
1 = nach Beendigung der jeweiligen Brutperiode 

2 = mit der Aufgabe der Fortpflanzungsstätte       

3 = mit der Aufgabe des Reviers (Abwesenheit für 1-3 Brutperioden je nach Ortstreue und ökologischer Flexibilität der Art) 

 
Weitere Arten wurden als Nahrungsgäste im Plangebiet erfasst. Ein Star nutzte eine alte Straßenlampe 
im Gebiet regelmäßig als Singwarte, es konnte jedoch kein Brutplatz im Gebiet festgestellt werden. Ein 
Flussregenpfeifer wurde zweimal auf den noch im Frühsommer überschwemmten Betonflächen süd-
östlich der Bebauung gesichtet, er brütete dann jedoch auf einem Gelände nordöstlich des B-Plange-
bietes, vielleicht, weil dieses weniger Störungen unterlag. Das alte Silo südlich der Bahnlinie im 20 m 
Wirkraum war Brutstätte eines Turmfalkenpärchens. Rauchschwalben hatten eine Brutkolonie in einer 
Halle nördlich des B-Plangebietes, jagten aber auch regelmäßig auch im B-Plangebiet. 
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In den z.T. mit Disteln südöstlich Gebäude 1 bewachsenen Halden wurden 2-malig Stieglitze beobach-
tet, die diese Flächen als Nahrungsgebiet nutzten. 
 

Auf dem Dachboden des Gebäudes 3 
wurden einmalig Gewölle einer Eule ge-
funden, die jedoch nicht einer Wal-
dohreule zugeordnet werden konnte, 
die am 2. März zufällig hinter Gebäude 
4 beobachtet wurde.  
Einmalig wurde ein Waldkauz im Ge-
bäude Nr. 1 beobachtet, ursprünglich 
wahrscheinlich mit Jagdabsichten, da 
die vorort wohnenden Hausrot-
schwänze sehr beunruhigt waren. 
Im angrenzenden Hausgarten an der 
Mühlentorsiedlung brüteten Kohlmeise 
und Haussperling sowie in den Gebü-
schen am Pappelwäldchen Hecken-
braunelle, Ringeltaube und Wintergold-
hähnchen. In den aufgelassenen Klein-
gärten im Osten brüten weitere Singvo-
gelarten, die jedoch nicht systematisch 
erfasst wurden, da diese Flächen erst 
nach Beginn der Kartierungen in das B-
Plangebiet integriert wurden. Diese Flä-
chen sollen nicht verändert werden, 
sondern dem Naturhaushalt als Aus-
gleichsflächen zur Verfügung gestellt 
und gesichert werden. 

 
 
 

Abb. 7: Waldohreule als Gast im Plangebiet (02.03.2022) 
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Abb. 8 
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Tötungs- und Verletzungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 und gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. 
Abs. 5 BNatSchG 
 
Das Tötungs- und Verletzungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG wird für Brutplätze der potenziell in den Gehölzen und Gebäuden im Plangebiet lebenden 
Singvogelarten eingehalten, wenn die Rückschnittmaßnahmen der Gehölze und die Abrissarbeiten der 
Gebäude außerhalb der Brutzeit zwischen Ende September und Ende Februar durchgeführt werden.  
 
Störungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 
 
Im Vergleich mit den Vorbelastungen kann davon ausgegangen werden, dass sich die Brutbedingungen 
nach Realisierung des Vorhabens nicht erheblich verschlechtern, da der geplante Streifen im Norden 
des Plangebiets neue Brutmöglichkeiten bietet und die südlichen Strukturen entlang der Bahnlinie so-
wie ein Teil des Pappelwäldchens erhalten bleiben und aufgewertet werden.  
Baubedingt sind bei Einhalten der Bauzeitenregelung nur temporäre Beeinträchtigungen zu erwarten, 
da der Abriss der Gebäude in den Wintermonaten zwischen September und Februar geplant ist. Es 
wird eingeschätzt, dass die in den zu entnehmenden Gehölzen nistenden Arten auf die Umgebung 
(angrenzende Kleingärten und verbleibende Gehölzstrukturen) ausweichen können, so dass eine  Be-
einträchtigung der lokalen Population nicht langfristig zu erwarten ist. Gleichzeitig werden einzelne 
Gehölze auf dem Streifen im Nordbereich des Plangebietes gepflanzt, so dass hier kurzfristig neue 
Bruthabitate zur Verfügung stehen. 
Im Bereich der verbleibenden Gehölze und Gebäude sind Nistkästen für verschiedene Arten (10 Halb-
höhlenbrüter und 10 Höhlenbrüter aufzuhängen, um die Verluste an Brutmöglichkeiten in den Gebäu-
den zu kompensieren.  
 
Die Bereiche im weiteren Wirkraum sind durch die wiederkehrende menschliche Präsenz der Gewer-
benutzung bereits stark gestört und von den potenziell aktuell dort brütenden Vogelarten akzeptiert 
worden, daher ist eine wesentliche zusätzliche Beeinträchtigung der lokalen Population in der Bauzeit 
auszuschließen. Das Störungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird demnach eingehalten. 
 

Es wird eingeschätzt, dass hinsichtlich der Brutvögel bei Einhaltung der Vermeidungs- und CEF- Maß-
nahmen die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht gegeben sind. 

 

7.3.2 Rastvögel 

 
Das Baufeld befindet sich außerhalb von Nahrungs- und Ruhegebieten für Rastvögel im geschlossenen 
Ortsbereich. Daher sind für Rastvögel keine Beeinträchtigungen zu erwarten. 
 

Es wird eingeschätzt, dass hinsichtlich der Rastvögel die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 
BNatSchG nicht gegeben sind. 

 
 
7.4  Weitere Arten im Plangebiet 
 
Eine Fuchsfamilie bewohnte während des Frühjahrs das Haus 5 und einen Bau im nördlichen Ruderal-
bereich. Bei den Abrissarbeiten im Winter besteht keine Gefahr für Jungtiere. In einem Schacht wurde 
ein toter Igel gefunden. Igel könnten potenziell auch in den Haufen überwintern, in denen die Zau-
neidechsen leben. Da sie erst im Sommer entfernt werden sollen, ist es auch für Igel möglich zu flüch-
ten. Neben Waschbären und Rehen wurden Stockenten auf den Wasserflächen angetroffen, die diese 
jedoch nur als Ruheplätze nutzten.   
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8 Maßnahmen zur Vermeidung und vorgezogene Ausgleichsmaßnah-
men 

8.1 Vermeidungsmaßnahmen  
 
In die Beurteilung, ob Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt sind, werden 
Maßnahmen zur Vermeidung einbezogen (s. Abb. 9). Diese werden auf der Maßnahmenkarte Abb. 9 
dargestellt. 
 
1. Bauzeitenregelung – Brutvögel und Fledermäuse (M3, M8, M11) 

Um die Verbote nach § 44 (1) BNatSchG einzuhalten, ist es erforderlich, dass die Abrissarbeiten für die 
Gebäude und Rodungsmaßnahmen für die Gehölze im zukünftigen Gewerbegebiet und auf dem Klein-
garten Gelände außerhalb der Brutzeit der Vögel stattfinden. Es ergibt sich über alle Arten betrachtet 
ein Abriss- und Rodungszeitraum in der Zeit von Anfang Oktober bis Ende Februar. Gleichzeitig wird 
damit vermieden, dass Fledermäuse in den Gebäuden beeinträchtigt werden. 
Ein geringfügiges Abweichen von diesem Baufenster ist aufgrund der Unübersichtlichkeit der Gebäude 
auch bei Einsatz einer ökologischen Baubegleitung nur unter Absprache mit der Unteren Naturschutz-
behörde möglich.   
 
2. Bauzeitenregelung Reptilien (M7) 

Beräumung der Haufen Nr. 1 und 2 in den Monaten (ab April bis Mai) an warmen Tagen möglichst 
unter Beteiligung einer ökologischen Baubegleitung mit dem Ziel, dass adulte Eidechsen fliehen kön-
nen und sich in die neuen Habitate am Nordrand zurückziehen können. Das organische Material ist mit 
z.B. einer großen Baggerschaufel in den Zauneidechsenstreifen am Nordrand zu versetzen. Da die Ge-
hölze in den Wintermonaten entfernt werden müssen, ist streng darauf zu achten, dass die Haufen 
oder die bestehenden Habitate bei der Beräumung der Gehölze nicht befahren oder als Lagerflächen 
genutzt werden (Einweisung der Firma, ggf. Abzäunen, ökologische Baubegleitung). 
 
3. Vermeidung der Befahrung von besiedelten Reptilienhabitaten 

Die CEF-Standorte M3 bis M6 und M9 sind vor Baubeginn durch Absperrung vor einer Zerstörung 
durch Befahrung oder Ablagerungen mit einem Bauzaun zu sichern.  
 
4. Erhalt von Gehölzen 

Die Grünstrukturen entlang der südlichen B-Plangrenze bleiben erhalten und werden im gehölzfreien 
Bereich 1 x jährlich gemäht. Dort ist eine Blühwiese mit Gehölzstrukturen zu entwickeln und die vor-
handenen Schächte zu entfernen oder mit Mutterboden oder Ziegelschutt zu verfüllen und auf offenen 
Stellen mit Blühwiesensaat zur Förderung von Insekten anzusäen. Gleichzeitig werden einheimische 
Gehölze erhalten (M4) und ggf. nachgepflanzt. Das Pappelwäldchen bleibt nach Möglichkeit erhalten 
(M1). Nach Abschluss der Planung für den Erschließungsweg erfolgt dort eine Begutachtung, ob die 
Pappeln erhalten bleiben können (Verkehrssicherungspflicht) oder ggf. durch andere einheimische Ge-
hölze ergänzt oder auch ersetzt werden. 
Für die zu rodende Fläche im Nordosten des Geländes ist ggf. eine Waldumwandlung erforderlich 
(M10). Die Forstbehörde ist um eine Stellungnahme dazu gebeten worden. Die Begehung durch die 
Forstbehörde steht noch aus. Die dort wachsende große Schwarzpappel soll erhalten bleiben (M2). 
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8.2 CEF-Maßnahmen 
 
1. Fledermäuse 

Um für die Fledermäuse nach dem Gebäudeabriss wieder potenzielle Übertagungsquartiere und Wo-
chenstuben breitzustellen, werden an den benachbarten Gebäuden und in verbleibenden Bäumen 
(Schwarzpappel/ Pappelwäldchen) 10 Spaltenkästen und 5 Höhlenkästen entsprechend der vorgefun-
denen Arten installiert. Die Installation erfolgt schon vor Abriss der Gebäude. Die Installation erfolgt 
nach folgenden Gesichtspunkten: 

• nach Süden oder Osten exponiert 
• Anflugöffnung nahe einer Hausecke oder anderen auffälligen Strukturen am Gebäude 
• Nähe zu Baumgruppen und Gehölzen 

• Keine direkte Beleuchtung 

 
2. Brutvögel 

M9: Die auf dem Gelände zu rodenden Gehölze werden durch die Pflanzung von einheimischen Gehöl-
zen auf der Nordseite des Plangebiets zumindest teilweise ersetzt. Als Arten sind u.a. Wildrosen, Ho-
lunder, wolliger Schneeball, Hartriegel, Haselnuss und Eberesche vorzusehen. Der Streifen entlang der 
nördlichen Grundstücksgrenze und entlang der Bahnlinie bietet zukünftig auf 240 m laufender Länge 
mit den geplanten einheimischen Gehölzen sehr gute Brutmöglichkeiten für wenig störungsempfindli-
che Arten. Dort werden Gehölzgruppen gepflanzt, damit offene Bereiche für die Zauneidechsen erhal-
ten bleiben. 
Die Pflanzung sollte möglichst vor Rodung der Gehölze auf dem Gelände durchgeführt werden und 
Lücken für die Zauneidechsenhabitate berücksichtigen. 
Eine Verbesserung der Situation von Gebäudebrütern soll durch das Aufhängen von 10 Halbhöhlen-
brüter- und 10 Höhlenbrüterkästen bereitgestellt werden. 
 
3. Zauneidechsen 

Entlang der nördlichen B-Plangrenze wird auf 230 m Länge ein 10 m breiter Streifen mit Habitaten für 
Zauneidechsen und Brutvögel angelegt. Dafür werden mindestens 5  Inseln mit Feldsteinen-Sandge-
misch und Holzresten (Wurzeln, Fachwerk aus den Gebäuden, alte Bahnschwellen u.ä.) als Habitate 
zur Eiablage und Sonnenplätze hergestellt, die frei von Gehölzen gehalten werden. Eine Mahd zur Of-
fenhaltung findet dort max. 1x jährlich statt, in einer Höhe von mindestens 15 cm, um eine Tötung von 
Einzeltieren zu vermeiden. Dazwischen werden Gehölze für Brutvögel gepflanzt, die ebenfalls Unter-
schlupfmöglichkeiten für Zauneidechsen bieten. Die Ersatzlebensräume müssen langfristig in einem 
für die Art optimal geeignetem Zustand erhalten werden (insbesondere Verhinderung einer Gehölz-
sukzession, eventuell Monitoring).  
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Abb. 9 
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9 Zusammenfassung 
 
Für das geplante B-Plan Gebiet Nr. 34 „Revitalisierung des ehemaligen RAW-Geländes“ in der Stadt 
Malchin ist im Zuge der Bauleitplanung ein Artenschutzfachbeitrag erstellt worden. 
 
Im Rahmen einer Potenzialanalyse und der Auswertung von Kartierungen auf dem Gelände sind als 
relevante Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie Fledermäuse, Reptilien und europäische Brut-
vögel näher betrachtet worden.  
Abriss- und rodungsbedingte Störungen bei Brutvögeln und Fledermäusen können durch die Wahl ei-
nes Baufensters in der Zeit von Anfang Oktober bis Ende Februar vermieden werden. Als CEF-Maß-
nahme für den Verlust der Gebäudehabitate sind 10 Spaltenkästen und 5 Höhlenkästen für Fleder-
mäuse und 10 Halbhöhlenbrüter- und 10 Höhlenbrüterkästen für Brutvögel an den verbleibenden Bäu-
men und Gebäuden vor allem im Bereich der verbleibenden Kleingärten und randlichen Habitate  an-
zubringen.  
Eine Anreicherung des Lebensraumes als Nahrungsgrundlage für Brutvögel und Zauneidechsen wird 
durch die Pflanzung von 3000 m² Gehölzflächen für Brutvögel und die Schaffung von 2300 m² Zau-
neidechsenhabitaten sowie der Offenhaltung und Initialansaat von 4000 m² Wildblumenwiese als In-
sektenhabitat herbeigeführt.  
 
Im Vergleich zu den Vorbelastungen sind bei Einhaltung der vorgeschlagenen Vermeidungs- und CEF-
Maßnahmen erhebliche bau-, anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen von Arten nach An-
hang IV der FFH-Richtlinie sowie europäischer Brutvogelarten nicht gegeben, bzw. auszugleichen. 
 
Bei Einhaltung der vorgeschlagenen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen treten Verbotstatbe-
stände gem. § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG daher nicht ein.  
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1 Prüfung und Abwägung der vorgebrachten Äußerungen zur formellen Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) zum Vorentwurf des Bebau-

ungsplanes Nr. 34 „Revitalisierung des ehemaligen RAW-Geländes“ der Stadt Malchin, einschließlich 

deren Begründung mit Stand vom 17. Mai 2023 und dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag mit Stand 

vom Februar 2023 fand im Zuge einer öffentlichen Auslegung vom 31. Juli 2023 bis zum 30. August 2023 

in der Stadt Malchin, in 17139 Malchin, Am Markt 1, Zimmer 308 während der Dienstzeiten statt. 

Von Seiten der Örtlichkeit wurden von keinen Einwendenden Stellungnahmen, Hinweise oder 

Bedenken schriftlich vorgebracht. 
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2 Prüfung und Abwägung der vorgebrachten Äußerungen zur formellen Behörden- und Trägerbe-
teiligungen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

Die Unterlagen zur formellen Trägerbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB, bestehend aus dem 4. Entwurf 
des Bebauungsplanes Nr. 34 „Revitalisierung des ehemaligen RAW-Geländes“ der Stadt Malchin, ein-
schließlich deren Begründung mit Stand vom 17. Mai 2023 und dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag 
mit Stand vom Februar 2023an die entsprechenden Behörden verschickt. 

Dabei haben folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange schriftliche Stellungnahmen vor-
gebracht: 

1. Amt für Raumordnung und Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte 

2. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

3. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt, Mecklenburgische Seenplatte 

4. Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie, Mecklenburg-Vorpommern 

5. Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz, 
Mecklenburg-Vorpommern  

6. Landesamt für Gesundheit und Soziales, Mecklenburg-Vorpommern 

7. Bergbauamt Stralsund 

8. Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit, Mecklenburg-Vorpommern 

9. Straßenbauverwaltung Mecklenburg-Vorpommern 

10. Landesamt für innere Verwaltung, Mecklenburg-Vorpommern 

11. Bodenverwertungs- und verwaltungs GmbH, Mecklenburg-Vorpommern 

12. Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Mecklenburg-Vorpommern 

13. Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern 

14. Polizeiinspektion Neubrandenburg 

15. Deutsche Telekom Technik GmbH 

16. GDMcom Gesellschaft für Dokumentation und Telekommunikation mbH 

17. Vodafone GmbH 

18. 50Hertz Transmission GmbH 

19. Wasserzweckverband Malchin-Stavenhagen 

20. Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg 

21. Handelskammer Ostmecklenburg-Vorpommern 

22. Handelsverband Nord 

23. Bund für Umwelt und Natur Deutschland e.V. 

24. Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. 

25. Stadt Dargun 

26. Stadt Teterow 
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Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben keine schriftlichen Stellungnahmen 
abgegeben: 

27. Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt M-V 

28. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

29. Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V 

30. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V 

31. Landesforst Mecklenburg-Vorpommern, Forstamt Stavenhagen 

32. Deutsche Bahn AG, DB Immobilien 

33. Bundesnetzagentur 

34. e.dis Netz AG 

35. GASCADE Gastransort GmbH 

36. Hansewerk AG 

37. Wasser- und Bodenverband „Obere Peene“ 

38. Evangelisch-Lutherischer Kirchenkreis, Propstei Rostock, Außenstelle Güstrow 

39. Naturschutzbund Deutschland, Landesverband M-V e.V. 

40. Landesjagdverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. 

41. Reuterstadt Stavenhagen 

Die vorgebrachten Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange werden von der Stadt 
Malchin wie folgt geprüft und abgewogen: 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

1.0 Amt für Raumordnung und Landesplanung, Seite 1 

 

 

Prüfung/ Abwägung siehe folgende Seite 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

1.0 Amt für Raumordnung und Landesplanung, Seite 2 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass die Ziele der Raumordnung der Bauleitplanung 

nicht entgegenstehen. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

2.0 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Seite 1 

 

 

Prüfung/ Abwägung siehe folgende Seiten  



Stadt Malchin Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteiligung B-Plan Nr. 34 

Prüfung und Abwägung der Stellungnahmen Stand: 05.05.2026 
 
 

 Seite 7 

Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

2.0 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Seite 2 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass die Planungsziele für den Landkreis Mecklenburgi-

sche Seenplatte nachvollziehbar sind und. Mitgetragen werden. 

Zu 4.1: 

Die Begründung wird zur Rechtseindeutigkeit ergänzt. 

Zu 4.2: 

Prüfung ob die Bauleitplanung erhebliche Umweltauswirkungen hat. Zuarbeit Frau Ludewig 

Zu 4.3: 

Zulässigkeit von Stromerzeugungsanlagen prüfen! 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

2.0 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Seite 3 

 

 

Zu 4.3: 

In der Satzung wird das Höhenbezugssytem (DHHN2016) festgelegt und in der Planzeichnung 

die zulässige Höhe ergänzt. 

 

 

Zu II. 

Zuarbeit durch Frau Ludewig 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

2.0 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Seite 4 

 

 

Zum Artenschutz: 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass den Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen zuge-

stimmt werden. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

2.0 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Seite 5 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

2.0 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Seite 6 

 

 

Abwasser/ Trinkwasser: 

Die Hinweise, Anregungen und Auflagen werden durch die Stadt zur Kenntnis genommen, der 

Bestand in die Planzeichnung und die Anschlussmöglichen in der Bauleitplanung aufgenom-

men. 

Niederschlagswasser: 

Die Versickerung und Regenrückhaltung auf den Grundstücken werden favorisierten und im B-

Plan festgeschrieben. 

Wasserbilanzierung gemäß DWA-A 102-A bei Einleitung prüfen 

 

Beheizung: 

Die Hinweise, Anregungen und Auflagen werden in die Begründung eingearbeitet. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

2.0 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Seite 7 

 

 

Grundwasser: 

Die Hinweise, Anregungen und Auflagen werden in die Begründung eingearbeitet. 

 

Bodenschutz: 

Bodenkundliche Baubegleitung und Erstellung des Bodenschutzkonzeptes wird in der Bauleit-

planung festgeschrieben. 

 

 

Bodenschutz: 

Bodenkundliche Baubegleitung wird in der Bauleitplanung festgeschrieben. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

2.0 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Seite 8 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

2.0 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Seite 9 

 

 

Denkmalschutz: 

Die Bauleitplanung wurde redaktionell angepasst. 

 

 

Straßenbau: 

Die Hinweise, Anregungen und Bedenken werden bei den weiteren Planungen der baulichen 

Anlagen auf den Grundstücken beachtet. 

 

 



Stadt Malchin Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteiligung B-Plan Nr. 34 

Prüfung und Abwägung der Stellungnahmen Stand: 05.05.2026 
 
 

 Seite 15 

Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

2.0 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Seite 10 

 

 

 

Brandschutz: 

Siehe Stellungnahme Wasserzweckverband. 

 

Sonstiges: 

Prüfung Waldfläche. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

2.0 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Seite 11 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

3.0 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt, Meckl.-Seenplatte 

 

 

Naturschutz, Wasser und Boden: 

Vollständige Sanierung durch Stadt Malchin 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

3.0 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt, Meckl.-Seenplatte 

 

 

Immissionsschutz: 

Entfall, da kein potentieller Investor 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

3.0 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt, Meckl.-Seenplatte 

 

 

siehe vorangehende Seiten 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

4.0 Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie, Meckl.-Vorpom. 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geo-

logie keine Stellungnahme abgibt. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

5.0 Landesamt für zentrale Aufgabe und Technik der Polizei, Brand- 
 und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern, Seite 1 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass keine Einwände zur Bauleitplanung bestehen. 

Die Hinweise, Anregungen und Bedenken werden bei den weiteren Planungen der baulichen 

Anlagen auf den Grundstücken beachtet. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

5.0 Landesamt für zentrale Aufgabe und Technik der Polizei, Brand- 
 und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern, Seite 2 

 

 

siehe vorangehende Seite 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

6.0 Landesamt für Gesundheit und Soziales, Meckl.-Vorpom., Seite 1 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass das Landesamt für Umweltschutz, Naturschutz und 

Geologie M-V keine Stellungnahme zur Bauleitplanung abgibt. 

Die Hinweise, Anregungen und Bedenken werden durch die Stadt zur Kenntnis genommen und 

bei der weiteren Planung der baulichen Anlagen auf den Grundstücken beachtet. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

6.0 Landesamt für Gesundheit und Soziales, Meckl.-Vorpom., Seite 2 

 

 

siehe vorangehende Seite 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

7.0 Bergamt Stralsund 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass vom Bergbauamt Stralsund keine Einwände oder 

ergänzende Anregungen zur Bauleitplanung vorgebracht werden. 

Die Hinweise, Anregungen und Bedenken werden durch die Stadt zur Kenntnis genommen und 

bei der weiteren Planung der baulichen Anlagen auf den Grundstücken beachtet. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

8.0 Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass aus luftfahrtbehördlicher Sicht keine Einwände zur 

Bauleitplanung bestehen. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

9.0 Straßenbauverwaltung M-V, Straßenbauamt Neustrelitz 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass von der Straßenbauverwaltung keine Einwände 

oder ergänzende Anregungen zur Bauleitplanung vorgebracht werden. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

10.0 Landesamt für innere Verwaltung, Mecklenburg-Vorpommern 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass durch die Bauleitplanung keine Festpunkte der 

amtlichen geodätischen Grundlagennetzte betroffen sind. 

Die Hinweise, Anregungen und Bedenken werden durch die Stadt zur Kenntnis genommen und 

bei der weiteren Planung der baulichen Anlagen auf den Grundstücken beachtet. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

11.0 Bodenverwertungs- u. verwaltungs GmbH, M-V, Seite 1 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass durch die Bauleitplanung keine Vermögenswerte 

der Bodenverwertungs- u. verwaltungs GmbH betroffen sind. 

Die Hinweise, Anregungen und Bedenken werden durch die Stadt zur Kenntnis genommen und 

bei der weiteren Planung der baulichen Anlagen auf den Grundstücken beachtet. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

11.0 Bodenverwertungs- u. verwaltungs GmbH, M-V, Seite 2 

 

 

siehe vorangehende Seite. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

12.0 Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt, Neubrandenburg 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass durch die Bauleitplanung kein Vorhaben des staat-

lichen Bau- und Liegenschaftsamtes betroffen ist. 

Die Hinweise, Anregungen und Bedenken werden durch die Stadt zur Kenntnis genom-
men und bei der weiteren Planung der baulichen Anlagen auf den Grundstücken beach-
tet. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

13.0 Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass durch die Bauleitplanung keine landeseigenen Flä-

chen/ grundstücksgleiche Rechte der Landgesellschaft betroffen sind. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

14.0 Polizeiinspektion Neubrandenburg 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass von der Polizeiinspektion Neubrandenburg grund-

sätzlich keine Einwände vorgebracht werden. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

15.0 Deutsche Telekom Technik GmbH, Seite 1 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass seitens der Deutschen Telekom Technik GmbH kei-

ne Einwände zur Bauleitplanung bestehen. 

Die Hinweise, Anregungen und Auflagen werden durch die Stadt zur Kenntnis genommen und 

bei der weiteren Planung der baulichen Anlagen auf den Grundstücken beachtet. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

15.0 Deutsche Telekom Technik GmbH, Seite 2 

 

 

siehe vorangehende Seite 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

16.0 GDMcom GmbH, Seite 1 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass keine Anlagen der aufgeführten Anlagenbetreiber 

von der Bauleitplanung betroffen sind.  

Die Hinweise, Anregungen und Vorgaben werden durch die Stadt zur Kenntnis genommen und 

bei der weiteren Planung der baulichen Anlagen auf den Grundstücken beachtet. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

16.0 GDMcom GmbH, Seite 2 

 

 

siehe vorangehende Seite 

 



Stadt Malchin Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteiligung B-Plan Nr. 34 

Prüfung und Abwägung der Stellungnahmen Stand: 05.05.2026 
 
 

 Seite 38 

Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

17.0 Vodafone GmbH 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass seitens der Vodafone GmbH keine Einwände zur 

Bauleitplanung bestehen. 

Die Hinweise, Anregungen und Auflagen werden durch die Stadt zur Kenntnis genommen, im 

städtebaulichen Vertrag verankert und bei der weiteren Planung der baulichen Anlagen auf den 

Grundstücken beachtet. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

18.0 50Hertz Transmission GmbH 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass seitens der 50Hertz Transmission GmbH keine Ein-

wände zur Bauleitplanung bestehen. 

Die Hinweise, Anregungen und Auflagen werden durch die Stadt zur Kenntnis genommen und 

bei der weiteren Planung der baulichen Anlagen auf den Grundstücken beachtet. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

19.0 WasserZweckVerband Malchin-Stavenhagen, Seite 1 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass seitens des Wasserzweckverbandes keine grund-

sätzlichen Einwände zur Bauleitplanung bestehen. 

Die Hinweise, Anregungen und Auflagen werden durch die Stadt zur Kenntnis genommen, der 

Bestand in die Planzeichnung und die Anschlussmöglichen in der Bauleitplanung aufgenom-

men. 

Die Versickerung und Regenrückhaltung auf den Grundstücken werden favorisierten und im B-

Plan festgeschrieben. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

19.0 WasserZweckVerband Malchin-Stavenhagen, Seite 2 

 

 

siehe vorangehende Seite 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

20.0 Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg 

 

 

Von der Stadt Malchin werden die von der Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg 

vorgebrachten Hinweise in die Bauleitplanung aufgenommen. 

In den textlichen Festsetzungen werden die Nutzung der Flächen für Einzelhandelsbetriebe im 

Gewerbe- und im Industriegebiet ausgeschlossen. 

 



Stadt Malchin Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteiligung B-Plan Nr. 34 

Prüfung und Abwägung der Stellungnahmen Stand: 05.05.2026 
 
 

 Seite 43 

Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

21.0 Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern, 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass seitens der Handwerkskammer Ostmecklenburg-

Vorpommern keine Einwände zur Bauleitplanung bestehen. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

22.0 Handelsverband Nord 

 

 

Von der Stadt Malchin werden die vom Handelsverband Nord vorgebrachten Hinweise in die 

Bauleitplanung aufgenommen. 

In den textlichen Festsetzungen werden die Nutzung der Flächen für Einzelhandelsbetriebe im 

Gewerbe- und im Industriegebiet ausgeschlossen. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

23.0 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Seite 1 

 

 

Von der Stadt Malchin werden die vom BUND vorgebrachten Hinweise, Anregungen und Aufla-

gen werden durch die Stadt zur Kenntnis genommen und bei der weiteren Planung der bauli-

chen Anlagen auf den Grundstücken beachtet. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

23.0 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Seite 2 

 

 

siehe vorangehende Seite 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

24.0 Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommern 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass der Landesanglerverband der Bauleitplanung zu-

stimmt. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

25.0 Stadt Dargun 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass seitens der Stadt Dargun keine Einwände zur Bau-

leitplanung bestehen. 
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Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme Prüfungs-/ Abwägungsergebnis 

26.0 Stadt Teterow 

 

 

Die Stadt Malchin nimmt zur Kenntnis, dass keine Belange der Stadt Teterow von der Bauleit-

planung berührt werden. 
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